
Amtliche
des

Ameigen
Erscheinungstage:

Mittwoch und Samstag. Wiesbadener Taablalls.
Pol izeiverordnung

über die Errichtung von Sauggas - Kraftanlagen.
Auf Grund der 8 1B7 de» Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 80 . Juli 1888
(G . S . S . 195 ) und der §§ 6 , 12 und 13 der Ver¬
ordnung vom 20 . September 1867 (G . S . S . 1529)
wird mit Zustimmung de» Bezirks -Ausschusses für
den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden
folgendes angeordnet: 8 1-

Bekanntmachung,
betreffend die An » und Abfahrt zum bezw.

vom Kurhausprovisorium.
Zur Vermeidung von Verkehrsstörungen beim

ahren mit Personenfuhrwerken nach und vom
^urhausprovisoriiim an der Sonnenberaerstrahe
hier wird auf Grund de» 8 79 der Polnei -Ver¬
ordnung vom 18 . Scpt . 1900 hiermit Folgender
bestimmt:

1 . Diejenigen Kutscher , welche Fahrgäste nach
ZweiWochenvorJnbetriebsetzungeinerSauga »- dem KurbauSprovisoriinn fahreii müsieri mit ihren
Mischgas -Kraftanlage ist derOrtSpolizeidehörde Fuhrwerken den vom Knrfaalplatz nach dem Kur¬oder

hiervon Anzeige zu erstatten.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Ver¬

ordnung werde », soweit nach den gesetzlichen Be»
stimmnnaen nicht härtere Strafen verwirkt sind,
mit Geldstrafen bis zu 60 M ., a » deren Stelle im,
Unvermögensfalle verhältnismäßige Haft tritt
bestraft. 8 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft.

Wiesbaden , den 10. Oktober 1904.
Der Regierungs -Präsident,

gez. : Hengstenverg.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden » den 22. November 1904.

Der Polizei -Präsident:
v » Schenck.

Bekanntmachung.
Der Beginn de« nächsten Kursus zur Aus¬

bildung von Lehrschmiedemeistcru au der Lcbr-
schmiede zu Charlottenbnrg ist auf Montag,
de « SO . Januar 1905 , festgesetzt. Anmeldungen
nimmt der Direktor des Institut » , Oder -Rcßarzt
a . D . Brand zu Charlottruvurg , Spreestraße 42.
entgegen . 2

Wiesbaden , den 22 . Oktober 1904.
Der Regierungs -Präsident . I . V . : gez. v . Gizycki.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 17. November 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Schcnck.

Bekanntmachung und Warnung,
betreffend den Andreasmarkt.

Wie in früheren Jahren verbiete ich auch für
den diesjährigen AndreaSmarkt zur Verbütung
von Rohheiten , sowie zur Vermeidung von Belästi
gungen , wie Geiährdungen de» Publikums das
Kitzeln mit Pfauenfedern , Federwischen
und drrgl ., sowie das Schlagt « mit soge¬
nannten Pritschen und zwar sowohl auf dem
Markte selbst , als auch in den übrigen Straßen
und allen öffentlichen Lokalen (Wirtschaften
usw.) der Stadt.

Dem gleichen Verbote unterstelle ich — haupt¬
sächlich aus sauitätrvolizcilichcn Gründen — hier¬
durch nunmehr auch das Werfen mit Konfetti

Ich warne hiermit dringend vor jedweden
Ausschreitungen der vorbczcichneten Art und
bemerke , daß die Schntzmaunschaft aufs strengste
angewiesen ist, Zuwiderhandelnde unnachsicbtlich
zur Bestrafung auzuzeigen. und daß ich diese
Zuwiderhandlungen ans Grund des § 360 11 des
Reichsstrafgesetzbuches mit empfindlicher Strafe
ahnde» werde. 3

Wiesbaden , den 15. November 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schcnck.

Bekanntmachung,
betreffend den Andreasmarkt.

Während de» diesjährigen Andreasinarkics
vom 2 « . November viS einschließlich
S. Dezember wird

1. die Btücherstraße , 2 . der Blücherplatz , 3. die
Scharnhorststraße von der Blücher - bis zur
Westendstraße , 4. die Dorkstraße , 5 . die Roon-
straße von der Dork - bis zur Westendstraße,
6. die Westendstraße vom Bismarckring bis
zur Scharnborststraßc und 7. der Luisenplatz

für den Fuhrvertebr gesperrt . 2
Wiesbaden , de» 12. November 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Verordnung.
Nachdem das Vorhandensein der Reblaus auf

den Grundstücken des Karl Wilhelm Poths
Parzellen No . 25 und 26 Kartenblatt 32 hiesiger
Gemarkung festgestellt ist , wird ans Grund der
Gesetze vom 27 . Februar 1878 und 23 . März 1885,
betreffend Maßregeln gegen Verbreitung der Reb¬
laus hierdurch angeordnet:

1. E » ist verboten , von den in den vorbezcich-
neten Gärten durch Draht eingezännten und mit
Schildern , welche die Aufschrift tragen:

Polizeilich gesperrt l
Königliche Polizei -Direktion«

näher bezcickneten Teilen Reben oder Rebteile , sowie
andere Pflanzen , gleichviel ob bewurzelte oder nn-
bcwurzeltc , ferner Weinpsählc oder andere Stäbe,
welche auf den vvrbczcichnctcn Gartenteilen benutzt
worden sind , abzugcben oder überhaupt zu enb
fernen.

2 . Der Zutritt zu den vorbezeichneten , polizeilich
abgesperrten Gartenteilen ist untersagt.

3. Zuwiderhandlungen gegen diese Anord¬
nungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft bis zu 4 Wochen bestraft.

Wiesbaden , den 7. November 1904.
Der Polizei -Präsident : V. Schenck.

bansprovisorum führenden neu angelegten westlichen
Straßcnarm benutzen n id dabei die rechte Seite
der Fahrbahn desselben cindalten . Nach dem SO,S-
stcigen der Fahrgäste müssen ste denselben Weg,
und zwar ebenfalls auf der rechten Seite der
Fahrbahn zurückfahren . Die Anfahrt zum Kur-
hnusvroviforium durch die Sonnenbergerstraße von
der Richtung der Wilhelm - bezw . Tamiusstratze
her ist verboten . , „ .

Beim Fahren über di - für Furganger be¬
stimmte » Uebergänge haben die Fuhrwerke den
erforderlichen Äbstand von einander zu halten,
damit die einzelnen Fußgänger dm Fahrweg
ungehiikdert überschreiten können.

2 . Diejenigen Kutscher , welche mit ihren Fuhr¬
werken Fahrgäste ans dem KurhauSprovisorinm
abhole » wollen , haben mit ihren Wagen auf der
nördlichen Fahrbahn am Bow -lina -green entlang
hintereinander und auf dem Knrsaalplatz neben¬
einander in der Weise Aufstellung zu liebmeii , daß
die Köpfe der Pferde dem Rurhause zugekehrt sind.
Das Vorfahren von diese» Wartepläöe » aus
geschieht in der unter Nr . 1 bezeichnet u Weise.

Sobald die Sommer - Veranstaltungen der
Knrdircktio » im Freien aufhören , und der östlich
vom Knrhansprovisorum belegene freie Platz ge¬
räumt ist , können die zum Abholen von Fahrgästen
bestimmten Fuhrwerke aus diesem Platze warten.
Sie haben daselbst uebeiieinaiider derart Ausstellung
zn nehmen , daß die Köpfe der Pferde dem Gebäude
zuqckchrt sind . In keinem Falle darf ein Fuhrwerk
früher Vorfahren , als bis die in dasselbe auszu-
nebmenden Personen zur Abfahrt bereit sind . Den
Anordnungen des die Aufsicht führenden Poliz -i-
beamten ist nnbedingt Folge zu leisten.

3 . Jeder Führer eines Perionenfuhrwerks,
welcher zu einer Fahrt nach dem Knrhnu ?-
vrovisorium angeworde » wird , muß sich sofort
beim Besteigen seines Fuhrwerks da « Fahrgeld
zahlen Iaffeu , damit nach dem Aussteigen der
Fahrgäste kein unnötiges Stillhalten und keine
dadurch bedingte Verkehrsstörung verursacht wird.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen,
welche sofort bei Jnbetiiebnahme des Kurhaus-
provisoriums in Kraft trete » , werden in Gemäßheit
de« 8 75 der Polizci -Verordiiung vom 18 . Sept.
1900 mit der darin aiigedrohten Strafe (Geldbuße
bis zu 30 Mark cvmt . 3 Tagen Haft ) geahndet.

Wiesbaden » den 8. September 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck«

1.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen , daß cs im

eigenen Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Er-
richlung oder wesentlichen Veränderungen ihrer
gewerblichen Anlagen den Königlichen Kewerbe-
aussichtsbeamten ( Gewerbe -Inspektor ) zn Rate zn
ziehen , damit zur Vermeidung nachträglicher
Weiterungen und unnötiger Kosten von vornherein
diejenigen Einrichtungen getroffen werde » könne » ,
deren es zur Erfüllung der durch die Bestimmungen
der ßß 120 a —d der Gewerbeordnung den BclricbS-
nntcrnehmern anferlegien Pflichten bedarf . 4

Wiesbaden , den 2 . November 1904.
Der Polizei -Präsident : V. Schenck.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen der Polizei -Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgckomnicn , daß auf
Grundstücken Entwässerungs - Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Gcnebmigung ausaeführt . worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung . Er¬
neuerung oder Veränderung einer GrundstückS-
Eniwäsiernna oder cinesTeilsderselb -n . einichließlich
der oberirdischen Anlagen nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , a » ch können
die Arbeite » zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 2. Avril 1904.
Der Polizc '-Prästdent : v . Schenck.

6.

2

20

20

Bekanntmachung,
betreffen » das Droschkenfuhrwesen.
Es wird hiermit zur Kenntnis der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenbesitzerverein » gebracht,
daß vom 1. Oktober d . I . ab auf den folgenden
Droschkenhalieplätze » der Stadt Wiesbaden die da¬
neben angegebene Zahl Droschken Aufstellung zu
nehmen hat:

Zahl der Droschken

Am Kriegerdenkmal im Nero¬
thal . 2

2 . In der Saalgaffe , an der
Mündung in die Taunusstr . 8

3 . Auf dem Kranzplatz . . . . 3
4. In der Soniienbergerftraße , an

dem durch die Kuraniagen
führenden Chaisenweg . . .

6 . Vor der alten Kurhaus - Kolon¬
nade .
Vor der neuen Kurhaus -Kolon¬
nade ( auch Theater - Kolonnade
genannt ) .

An allen Abenden , an welchen
Vorstellungen im Königlichen
Theaier stattfinden , bleibt der
vorgenannte Halteplatz nur bi»
8 ‘ 2 Uhr abends mit zwanzig
Droschken , nach 8 ' / - Uhr abends
nur mit 10 Droschken besetzt.
An der Südseite d. Rathauses 4
Airf der Südseite der Mnseum-
straße . 3
Auf der Ostseite der Victoria-
straße an der Mündung in die
Frankfurterstraße . 6
In der Parkstraße — Nord-
scite — an der Mündung de?
Chaiienweges u . gegenüber der
Mündung der Bodenstedtstr.
Auf dem südlichen Fahrdamm
der Rheinstraßc vor dem ehe¬
maligen Lndwigrbabnhof
Auf dem Reitwege der Rhein¬
straße . ansangentzan der Rhein¬
bahnstraße . 10
Aus dem Reitwege der Rhein¬
straße , anfangend an der
Moritzstraße . . . 10
Auf dem Reitwege der Rhein¬
straße , anfangeud an d. Wörth-
ftraße . 3
Auf dem östlichen Fahrdamm
der Adolfs -Allee an der Mün¬
dung der Goethcstraßc (südliche
Ecke' derselben ) . 3

16 . Auf dem MauritiuSplatz . . 3

Den für den Eifenbahndienst bestimmten
Droschken ist der nachfolgende Halteplatz angewiesen
worden:

Für den Dienst auf den hiesigen drei Bahn
bösen auf dem Reitwege und auf der südlichen
Fahrbahn der Rbcinstraße , ansangend an der
Adolfstraße in der Richtung nach der Nicolasstraße.

Die vorstehend zn 2, 3 , 5 , 6 , 11 und 13 ge¬
nannten Halteplätze sind in den Monaten Oktober
und November d. I ., sowie im Monat März
nächsten Jahres von morgens 6 Uhr ab mit je
2 Droschken zu besetzen.

Der zu 16 genannte Halteplatz ist erst von
Ubr nachmittags ab mit der anacgebenen Zahl

Droschke » zu besetzen, während die Dienstzeit sämt¬
licher übrigen Droschken ans den vorgenannte»
Halteplätzen um 8 Uhr morgens beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der alten Kurhaus -Kolonnade bezw.
nach beendigter Vorstellung im Königliche » Tneater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattsindet —
auf dem Haltevlatz vor der neuen KurhauS-
Kolonnade (auch Theater -Koionnade genannt ), deren
Dienstzeit bis nachts 12 Uhr wäbrt . dauert die
Dienstzeit sämtlicher übrigen Droschken aus den
Hatlevlätzen bis IO1/» Ubr abends . *

Wiesbaden , den 8 . September 1904.
Der Polizei -Präsident : von Schenck.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über durch

ihre Bcrussgeschäfie in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Vcrhandlitng
mit den Beamten der Königlichen Gewerbe-
Inspektion zu geben , finden für die Königliche
Gewerbe -Inspektion zu Wiesbaden besondere
Sprechstunden am 1. und 3 Sonntag jevcn
Monats , vormittags von 11 ' / - bis mittags 1 ' / - Uhr
und am Sonnabend der 2. und 4 . Woche jeden
Monats , nachmittags von 5 ' / - lns 7 " , Ubr in
deren Geichäsislokal , Bismarckring 14,1 , hier statt.

Wiesbaden , den 8. April 1904.
Der Polizci -Präsideni : v . Schcnck.

Bekanntmachung.
Die Nettclbeckstraße von der Westendstraße

bis zur Vorkstraße wird zwecks Herstellung von
Wasser - und Gasleitungen auf die Dauer der
Arbeit für den Fnhrverkchr polizeilich gesperrt.

Wiesbaden , den 23 . November 1904.
Der Polizei -Präsiden !. I . V . : Falcke.

Bekanntmachungen des Königliche»
Regiernngs -Präsidente «.

Auf Beschluß de» BundcSratS vom 22 . Ok-
tober 1904 findet am 1. Dezember d. I . , m
Deutschen Reich eine allgemeine Viehzählung
mittleren Umfanges statt , bei deren Ausführung
im preußischen Staate folgende Bestimmungen in
Anwendung kommen:

1 . Die Viehzählung ist nach dem Stande vom
1 . Dezember d . I . vorzunehmcn und hat sich
auf Pferde , Rinder . Schafe . Schweine und
Ziegen zu erstrecken . Außerdem ist durch ste
die Zahl der viehbesitzenden Haushaltungen
(Hauswirtschaften ) in jedem Gehöfte ( Hause)
u . s. w . festzustellen.

2 . Durch die Zählung soll der Viehbestand
jede « Gehöfte « oder Anwesen » (Hauser
nebst zugehörigen Nebengebäuden ) ermittelt
werden , mit der Maßgabe , daß am Tage
der Zählung nur vorübergehend anwesendes
Vieh bei dem Gehöfte (Hause ), zu welchem
e» gehört , mitgezäblt wird und dagegen da,
wo e» nur vorübergehend anwesend in,
*. B . in Wirtshäusern . Ausspannungen
außer Berücksichtigung bleiben . Außerdem ist
die Zahl der von der amtlichen Schtachtvieh-
und Fleischbeschau befreiten Schlachtungen
zu verzeichnen . „ . .
Die Zählung ist unter der Leitung der
Ortsbehörden durch freiwillige Zahler vor»
zunehme » .
Dem Königlichen Statistischen Bureau m
Berlin ist die Vorbereitung der Erhebung,
sowie die Prüfung und Zusammenstellung
der Zählergebniffe übertragen.

Bei der Ausführung dieser für die Staat »,
und Gemeindeverwaltung , sowie auch zur Förderung
wissenschaftlicher und gemeinnütziger Zwecke wichtigen
Erhebung wird ans die entgegenkommende Mit¬
wirkung der selbständigen OrtScinwohner bei der
Austeilung . Ausfüllung und Wiedercinsammlung
der Zählpaviere gerechnet . Odne diese kann die
Zählung in der zur Erfüllung ihre « Zweckes not¬
wendigen gründlichen Weife nicht zustande kommen.

Besonder « aber erwarte ich von den dem
Regierungsbezirke angehörigen Staats - und
Gemeindebeamten und Lehrern , daß ste den mit
der Ausfübrunq des Zählgeschäites beauftragten
Behörden ihre Beteiligung und Unterstützung nicht
versagen werde ». .

Um einer unter der Bevölkerung noch immer
verbreiteten irrtümlichen Annahme cntgegenzutreten,
weise ich ausdrücklich darauf bi », daß die durch
die Vicbzähiung gewonnenen Nachrichten in keiner
Weise zu irgend welchen steuerlichen Zwecken Ver-
Wendung finden . . *

Wiesbaden , den 15 . November 1904.
Der Regierungs -Präsident.

3.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 25 . November 1904.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Es wird hierniit zur Kenntnis der Mitglieder

der Wiesbadener Droichkenbesitzer -VcreinS gebracht,
daß vom 1 . Dezember d . I . ab ans der
Westseite de« Fabrdammes der Schwalbacher»
straffe , dicht neben dem Eingänge zum
städtischen Krankcnbausc , ei » Halteplatz
für zwei Droschken inr diq Zeit von 10 Uhr
vormittags bis 2 Uhr nachmittags einge¬
richtet ist.

Die Droschken nehmen hintereinander Auf¬
stellung , die Köpfe der Pferde sind der Castellstraße
zngekebrt . 2

Wiesbaden , dm 18 . November 1904.
Der Polizei -Präsident : v » Schenck.

Bekanntmachung.
Die Grenzstraße von der Bierstadicrstraße

an auswärts und d e Metzgergasse werden zwecks
Herstellung und Reparatur von Wasser - und Gas¬
leitungen aus die Dauer der Aibeit sür den Fuhr-
verkebr polizeilich gesperrt . 1

Wiesbaden , den 25 . November 1904.
Der Polizei -Präsident . I . B . : Falcke.

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer provisorische » Wasser

leitung in der Bierstadrerstraße und in einem
avzwevendcn Feldweg im Distrikt Bierstadterberg,
ca . 90 m oberhalb der L ' lla Cron . wird dieser
Feldweg vom 28 . November cr . ab ans die
Dauer der Arbeit für Fuhrwerk gesperrt.

Wiesbaden , den 26 . November 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan einer Vcrbindungsstraße

zwischen Rheingaucr - und Kiedricherstratze hat die
Zustimmung der OrtSpolizeibebördc erhalten und
wird » unniehr im Rathaus , 1 . Obergeschoß,
Zimmer No . 38 » , innerhalb der Di -nststunden
zu jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875 . betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen re., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
15 . November beginnenden und einschlieplich dem
13 . Dezember cr . endenden Frist von 4 Wochen
beim Magistrat schriftlich anzndringen sind . 4

Wiesbaden , den 10. November 1904.
Der Magistrat.

Nach

Bekanntmachung.
1 der hiesigen Hundesteuerordnung

ist für jeden Hund , der in dem Stadtbezirk Wies¬
baden länger als » Wochen im Steuerjahre
gehalten wird , eine Jahresstet er von 20 Mark
und wenn der Hund eine Schulterhöhe von mehr
als 60 cm hat , eine solche von 30 Mark zur
Steuerkasie zu entrichten.

Hiernach werden diejenigen Besitzer von
Hunden , die im Lanfe dieses Jahres hier
zugezogen sind und die Hundesteuer bi » jetzt
auch nicht gezahlt haben , zur Anmeldung der
Hunde und zur Zahlung der Hiindesteucr aus-
geiordert . Wer dieser seiner Verpflichtling nicht
nachkommt , verfällt in eine Ordnungsstrafe bis zu
30 Mark . 4

Wiesbaden , den,14 . November 1904.
Der Magistrat « — Steuerverwaltung.

Bekanntmachung.
Bei Vergebung städtischer Bauarbciten haben

wir die Absicht , allen Gewerbetreibenden , welche
Wert darauf legen , Gelegenheit zur Beteiligung
an den Verdingungen zu geben . Nachdem uns
durch Vermiitelnng der Jnnungsoorstäiide die¬
jenigen Jnnnngsmirglieder namhaft gemacht worden
sind , welche zu städtischen Arbeiten herangezogen
zu werden wünschen , fordern wir hierdurch alle
hier ansässigen der Innung nicht angehörenden
Gewerbetreibenden . welche bcabsichligeii , sich im
Jahre 1905 uni Arbeiien und Lieferungen für da«
Stadtbauamt zu bewerben , auf , uns dies bis zum
20 . Dezember d. I . schriftlich mitzuteileit. 4

DaS Stadtvanamt.



Kette 2. 30 . November 1004.

Ortsstatut,
betr. „Da» Kaufmannsgericht zu Wiesbaden."

Auf Grund bt?  Beschlusses der Stadtverord-
neten-Versammlung vom- — wird auf Grund
deSReichrgcsetze» vom6. Juli 1904, betr. die Kauf¬
mannsgerichte für den Gemeindebezirk Wiesbaden
nach Anhörung beteiligterSlfaufleitte und Handlungs¬
gehilfen folgendes OrlSstatnt erlassen:

1. Errichtung und Zusammensetzung de»
KaufmannsgerichtS.

Art. 1.
Für die Entscheidung von Streitigkeiten aus

dem Dienst- oder Lehrverhältnissc zwischen Kaus-
leulen einerseits und ihren Handlungsgehilfen und
Handlungrlehrlingenandererseits wird ein Kaut»
mannsgericht errichtet, welches den Namen„Kauf-
mannsgericht zu Wiesbaden" führt.

Sein Sitz ist zu Wiesbaoen; seine örtliche
Zuständigkeit umfaßt den ganten Gemeindebezirk
Wiesbaden.

Art. 2.
Das Kaufmannsgericht besteht:

1. au» einem Vorsitzenden,
2. aus mindestens einem Stellvertreter des

Vorsitzenden.
3. au» 60 Beisitzern.

Art. 8.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts und

die Stellvertreter desselben werden von dem
Magistrat auf drei Jahre geivählt: sie dürfen
weder Kaufleute noch Handlungsgehilfen sein »nd
müssen die Befähigung zum Richteramte oder zum
höheren Verwaltungsdiensterlangt haben.

Art. 4.
Die Wahl der Beisitzer erfolgt auf 3 Jahre.

Die Amtsperiodc der Beisitzer beginnt mit dem
auf die Wahl folgende» 1. April und endigt mit
dem 31. März bezw. demjenigen späteren Tage des
drittfotgenden Jahres, an welchem die alsdann
neu gewählten Beisitzer gemäß Art. 19 verpflichtet
werden.

Art. 5.
Die Wahl der Beisitzer findet unter Leitung

eine»Wahlausschusses alle3Jahre in den Monaten
Januar bis März statt.

Das Kaufmannsgerichtbestimmt, au» wieviel
Personen der Wahlausschuß bestehen soll. Vor¬
sitzender des Wahlausschusses ist der Vorsitzende
des Kaufmannsgerichts, die Mitglieder werden je
zur Hälfte ans der Zahl der Kauflcute und der
Handlungsgehilfen in geheimer Wahl oder durch
Zuruf von den Beisitzern des betreffenden Teils
gewählt.

Für die erste Beisitzerwahl werden die Mit¬
glieder des Wahlausschussesvom Magistrat ge¬
wählt, der auch ihre Zahl bestimmt: die Wahl¬
periode der bei der ersten Wahl gewählten Beisitzer
läuft vom Tage der Eröffnung des Kausmanns-
gerichtS bis zum 31. März 1908.

Art. 6.
Für die Wahlen find für jeden Wahlbezirk

vom Magistrat besondere Listen für Kaufleute und
Handlungsgehilfen anzulegcn, in welche alle Wähler
einzutragen sind, deren Stimmbercchtigung inner¬
halb zwei Wochen nach der ersten Aufforderung
durch den Wahlausschuß bei de» vom Magistrat
bczeichnetcn Anmcldestcsten mündlich oder schriftlich
angemeldet ist. Bei unterlassener rechtzeitiger An¬
meldung ruht das Stimmrecht. Für die An¬
meldung werden Formulare ausgegeben, über welche
die Aufforderung das Nähere enthält. Die Auf¬
forderung erfolgt mindestens zweimal im Anzeige-
blatt der städtischen Behörden, zum erstenmal
spätestens8 Wochen vor dem Wahltage. Zwecks
Prüfung der Wahlberechtigungkönnen von den
sich Meldenden die erforderlichen Ausweise verlangt
werden. Nach Ablauf der Anmeldcsrist werden die
Listen in einem oder mehreren zur öffentlichen
Kenntnis gebrachten Lokalen während der Dauer
einer Woche ansgelegt. Einsprüche gegen die
Nichtigkeit der Wählerlisten sind während der
Dauer bei deren Auslegung bei dem Magistrat
oder dem Wahlausschuß zu erheben. Der Magistrat
trifft über solche Einsvrüche nach Anhörung des
Wahlausschusses innerhalb zwei Wochen nach Ablauf
der Einspruchsfrist endgültige Entscheidung.

Art. 7.
Der Wahlausschuß bestimmt Zeit und Ort

für die Wahl der Beisitzer und macht beide« —
unter gleichzeitiger Mitteilung der die Wahl¬
berechtigung und die Wählbarkeit, sowie die Stimm¬
zettel betreffendcnVorfchriften—mindestens zweimal
im Anzeigcblalt der städtischen Behörden bekannt,
dergestalt, daß zwischen der ersten Bekanntmachung
und dem Wahltage eine Frist von mindestens
4 Wochen liegt.

Art. 8.
Die Wahlhandlung findet in einem Lokale

oder in mehrere» statt. Im elfteren Falle nimmt
der Wahlausschuß die Funktion des Wahl¬
vorstandes wahr, im letzteren Falle ernennt derselbe
für jedes Wahllokal eine« seiner Mitglieder zum
Wahlvorsteher. Dieser wählt ans der Zahl der
im betr. Bezirk Wahlberechtigten4 Beisitzer und
4 Stellvertreter derselben, in gleicher Anzahl
Kanflente und Handlungsgehilfen. Der Wahl¬
vorsteher und die Beisitzer bezw. deren Stellvertreter
bilde» zusammen den Wahlvorstand.

An der Wahl können sich als Wähler nur
solche Personen beteiligen, die in den Wahllisten
eingetragen sind. Dieselben müssen sich, solveit
dies auch nur von einem Mitglied des Wahl-
Vorstandes erfordert wird, über ihre Person aus-
weisen. Ueber die Frage, ob der erbrachte Ausweis
genüge, entscheidet der Wahlvorstand. Ergibt sich
hierbei Meinungsverschiedenheit, so findet eine Ab¬
stimmung statt. Bei Stimmengleichheitgibt der
Vorsitzende den Ansschlag.

Grund und Ergebnis der Abstimmung sind im
Wahlprotokoll zu zeichnen.

Art. 9.
Die Wahlhandlung ist öffentlich: sie findet

während der Stunden von vormittags8 bis nach¬
mittags2 Uhr oder mittags 12 Uhr bis abends
8 Uhr statt.

Art. 10.
Die Wahl ist unmittelbar und geheim. Das

Wahlverfahrcn regelt sich nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl mit gebundenen Listen.

Im letzten Jahre jeder Wahlperiode ist in der
ersten Hälfte des Monats Oktober eine Bekannt¬
machung mit der Aufforderung zur Einreichung
von Vorschlagslisten in dem amtlichen Anzeiger
zu veröffentlichen.
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Es kann bei Meidung der Ui'-Htigkeit der
Stimme nur für unveränderte Vorschlagslisten ge¬
stimmt werden, welche in der Zeit vom 16. hi»
31. Oktober beim Magistrat einznreichen sind.

Jede Vorschlagslistehat die sämtlichcn zu
wählenden Beisitzer unter Angabe von Boi» und
Zuname, Stand und Wohnung zu enthaltet'.

VorichlagSlistcn bedürfen der Unterschrift
seitens 20 Wahlberechtigter, welche nach Vor- und
Zunamen, Stand und Wohnungz» bezeichnen sind.

Personen, welche mehr als eine Liste unter¬
zeichnen, werden nur auf der zuerst eingereichlcn
Liste berücksichtigt. .Die Listen werden vom Magistrat auf ihre
Gültigkeit geprüft,evtl, wenn sie den vorgezeichneten
Vorschriften nickt entsprechen, zur Richtigstellung
deni Einreicher spätestens bis 10. November zurück-
gegeben. Dielelhcn sind bei Meidung der Ungültig¬
keit längsten« bis 20. November nach Zurückstellung
berichtigt oder ergänzt wieder zur Vorlage zu
bringen.

Die ordnungsmäßigen Listen werden nach der
Reihenfolge ihres Einlaufe« durch Einrücken in den
amtlichen Anzeiger bekannt gemacht.

Das Wahlrecht wird in eigener Person durch
verdeckten Stimmzettel ohiic Unterschrisl ausgeübt.
Die Stimmzettel müssen von weißem Papier sein,
dürfen fein äußere« Kennzeichen an sich tragen und
sind von dem Wähler in einem von amtswegen zur
Verfügung gestellten Umschläge, der kein Kenn¬
zeichen habe>i darf, abzugeben.

Die Slimnizeltel werden durch ein Mitglied
des Wahlvorstanbcs in eine der beiden Wahlurnen
gelegt, von denen die eine für die Kanflente, die
andere für die Gehülfen bcstlmmt ist.

Art. 11.
Nach Ablauf der am Wahltage zur Abstimmung

festgesetzten Zeit ist niemand, die nicht bereits im
Wahllokale gegenwärtig ist, mehr zur Wahl
zuzulassen. „ „

Die Wahllisten sind von dem Wahlvorsteher
und den Wahlbeisitzern am Schlüsse zu unter¬
schreiben: dieselbe» haben dabei ausdrücklich zu be¬
zeugen, daß sich in ber für die Wahl bestimmten
Zeit Niemand weiter gemeldet hat.

Im Wahllokale ist jede Wahlagitation aus¬
geschlossen. Die Zugänge zum Wahllokale sind
stets frei zu halten.

Art. 12.
Nach Schluß der Stimmabgabe erfolgt sogleich

öffentlich die Feststellung der auf die einzelnen
Vorschlagslisten gefallenen Stimmcnzahl.

Art. 13.
Die Ermittelung de» Gesamtwahlresultatser¬

folgt in nachstehender Weise:
Von den auf den einzelneil Vorschlagslisten

mthallenen Personen gilt bieimige als gewählt,
welche sich zu der Gesamtzahl der zu wählenden
Beisitzer ebenfo verhält, wie Die Zahl der auf die
Liste entfallenen gültigen Stimmen zu der Gesamt¬
zahl der abgegebenen gültigen Stimmen.

Ergeben sich bei der Verteilung Bruchteile, so
werden die noch verbleibenden Sitze denjenigen
Listen zugeteilt, deren Stimmcnzahl bei der ver-
kältnismäßiae» Verteilung die größten Reste aus-
weist; bei gleich großen Resten entscheidet erforder¬
lichen Falls bas Los.

Unter den Personen einer Liste entscheidet die
Reihensolge, in welcher sic benannt sind,

Art. 14
Über die Wahlverhandlung wird ein Protokoll

anfgenommen, welches von dem Wahlvorsteher und
den Beisitzern zu unterzeichnen ist und samt den
Stimmzetteln dem Wahlausschuß abzuliefern ist
Mcinuiigsverschiedenheilcn, weiche im Wahlvorstand
über die'Gültigkeit abgegebener Summen entstehen,
werden durch Abstimmung cntschleben Bei
Stimmengleichheit gicbr ber Vorsitzende den
Ausschlag.

Art. 15.
Der Wahlausschuß ist verpflichtet, da« Wahl¬

ergebnis innerhalb3 Tagen nach dem Tage der
Wahl —wenn möglich unter Beifügung des Wahl-
prolokolls und der Stimmzettel— den, Magistrat
mitzuteilen. Das Ergebnis der Wahl ist vom
Magistrate alsbald in dem zu seinen amtlichen
Anzeigen bestimmten Blakte mit dem Hinweise
darauf bekannt zu machen, daß Beschwerden gegen
die Recbtsgültigkeit der Wahl binnen einer Aüs-
scblußfiist von einem Monate nach der Wahl bei
ihm oder bei dem Bezirksausschüsse zu Wiesbaden
anznbringen sind.

Gleichzeitig ist jeder Gewählte durch den Vor¬
sitzenden des Maufmannsgerichts von seiner Beruf¬
ung zum Mitglicde des KaufmannsgerichtS—unter
Hinweis auf die gesetzlichen AblchnungSgründc
mit der Aufforderung schriftlich in Kenntnis zu
setzen, etwaige Ablehnnngsarüilde beim Magistrat
binnen der Ausschlußfrist von einer Woche schrift¬
lich gellend zu machen. Erfolgt sristzciUg keine
unbedingt ablehnende schriftliche Erklärung, so gilt
die Wahl für angenommen.

Art. 16.
Lehnt ein Gewählter die Wahl mit Erfolg ab

oder wird seine Wahl für ungültig erklärt, so gilt
an seiner Stelle derjenige auf derselben Liste stehende
als gewählt, welcher nächst den von dieser Liste
Gewählten die metste» Stimmen erhalten hat.

Art. 17.
Die endgültige Zusammensetzung des Kauf-

mannsgerichts ist vom Magistrat—unter Angabe
der Namen und Wohnort der Mitglieder— durch
das Anzcigeblatt der städtischen Behörden bekannt
zu machen. Art. 18.

Sinkt die Zahl der Beisitzer aus dem Kreise
der Kanflente oder der HandlnngSgehlllfendurch
Ablehnung oder Ungültigkeitserklärungder Wahl
oder aus anderen Gründen unier 20 herab, so hat
für alle ansgeschiedenen Beisitzer eine Ergänzungs-
Wahl unter entsprechender Anwendung der Art. 5
bi« 16 stattzusinden. Die Bekanntmachung(Art.17)
hat jederzeit Namen und Wohnorte sämtlicher Mit¬
glieder des Kaufmannsgerichts zu enthalten.

Art. 19.
Vor der ersten Dienstleistung sind die Beisitzer

in einer Sitzung des Kaufmannsgerichts durcb den
Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten
des ihnen übertragenen Amtes eidlich zu ver¬
pflichten.

In der nämlichen Sitzung erfolgt die Be¬
stimmung der Reihenfolge, in welcher die Beisitzer
an den Spruchsitzungendes ersten Jabres der
Wahlperiode tcilzunehmcn haben. Tie Reihenfolge
wird durch Auslosung bestimmt; das Los wird

durch den Vorsitzenden gezogen, llber die Aus¬
losung wird ein Protokoll ausgenommen. Im
zweiten Jahre bleibt die Reihenfolge die gleiche wie
im ersten Jahre.

Art. 20.
Jeder Beisitzer Hot an den Spruchsitzungen

eines Jahres regelmäßig nur während zweier
Perioden von je 2 aufeinanderfolgenden Wochen
leilznnehmen und während zweier, sich an die
Sitznusveriodeunmittelbar anlchbcßende» Wochen,
sali« erforderlich, al« HülsSbcisitzer zu fungieren. E«
inde» sonach während des Jahres 26 Sitzungs¬

perioden statt, für welche, da jede Periode4 Bei¬
sitzer erfordert die während zweier Perioden zu
fungieren haben,52 Beisitzer und zwar 26 Kansleute
und 26 Handlungsgehilfen erforderlich sind,während
8 Beisitzer(4 ans jeder Abteilung) verbleiben, deren
Einbcrufungszcitnicht im Voraus feststeht.

Art. 21.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts setzt

die Beisitzer von ihrer Auslosung von den Sitzungs¬
perioden und den Sitzungstaaen. für welche, bezw.
an welchen sie in Tätigkeit zu treten haben. —
unter Hinweis ans die gesetzlichen Folgen des Aus¬
bleibens— schriftlich in Kenntnis. In gleicher
Weise werden die im Laufe der Geschäftsjahres als
Vertreter einzubernfendcnBeisitzer benachrichtigt.

Eine Aendernng in der bestimmten Reihensolge
kann auf übrreinstinimende» Antrag der bcteiliaten
Beisitzer vom Vorsitzenden bewilligt werden, sofern
die in den betr. Sitzungen zu verhandelnden Sachen
noch nicht bestimmt sind. Der Antrag und die
Bewilligung sind aktenkundig zu machen.

Der Vorsitzende ist berechtigt, wo es ihm nach
Inhalt der Klage angemessen erscheint, zu den
Spruchleistnngen einen oder zwei weitere Beisitzer
zuznziehen, die für die in Frage kommenden Ver¬
hältnisse besonder» sachkundig erscheine». Die Bei¬
sitzer haben icdoch nur beratende Stimme.

Art. 22.
Das Kaufmannsgericht verhandelt und ent-

cheidet als Svruchgericht in der Besetzung von fünf
Mitgliedern mit Einschluß de« Vorsitzende». Kanf¬
lente und Handluiigsgehülsen müsse» stets in gleicher
Zahl zugezogen werden. Wenn sowohl der ausge-
looste Beisitzer als auch der Hülfsbeisitzer verhindert
ist, dürfen statt ihrer andere Beisitzer au« der Zahl
der nicht zu einer Periode euigetciltcn durch den
Vorsitzenden berufen werden.

Art. 23.
Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der

Verhinderung ihre EntschulbiguugSgründe rechtzeitig
dem Vorsitzenden anzuzeigen. Beisitzer, welche ohne
gciiügende Entschuldigungzu den Spruchsitzungen
nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegen¬
heiten in anderer Weise sich entziehen, sind zu einer
Ordnungsstrafe bis zu 300 Mk., sowie in die ver¬
ursachten Kosten zu verurteilen.

Dasselbe gilt bei Plcnar-n»dAusschußsitzungen,
fall» vorher eine ausdrückliche Strafandrohung er¬
folgt ist.

Art. 24.
Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung der sie

beigewobnr haben, Vergütung etwaiger Reisekosten,
sowie, falls die Sitzung in die regelmäßige Arbeits¬
zeit fällt, eine Entschädigung für Zeitversäumnis.
Die letztere beträgt, wen» die Sitzung die Hälfte
oder einen geringeren Teil eines Arbeitstages in
Anspruch nimmt, 3Mk., bei länge' er Dauer5 Mk.
Die Entschädigungen werden sofort ausbezahlt.
Zurückweisung ist unstatthaft.

Art. 25.
Bei dem Kaufmannsgericht wird eine Gerichts-

schreiberei in Verbindung mit der bestehenden Ge-
richtSschreiberei des Gewerbegerichts errichtet, die
aus einem vom Magistrat ernannten GerichtS-
jchreiber und dem nötigen Hülfsversonal besteht.

Der Protokollführer in den Spruchsitznugen
des Kaufmannsgerichts ist durch dessen Vorsitzenden
zu beeidigen.

Die Zustellungen in dem Verfahren vor dem
Kausmannsgerichterfolgen durch den dem Gericht
als Gerichtsdiener zugeordneten oder durch andere
tzvm Magistrat hierzu bestellte und besonders ver¬
pflichtete Gemeindebeamten.

2. Der ständige Ausschuß.
Art. 26.

Da« Kaufmannsgerichtwählt in jeder Wahl¬
periode einen ständigen Ausschuß. Derselbe besteht
außer dem Vorsitzenden, aus 12 Mitgliedern des
Gerichts, von denen6 Kaufleute und6 Handlungs¬
gehilfen fein muffen.

Die Stellvertreter des Vorsitzenden dürsen an
den Sitzungen des Ausschusses mit beralender
Stimme teilnehmen.

Die Wahl de« ständigen Ausschusses muß in
einer Gesamtfitzung des Kaufmannsgericht« er¬
folgen. Sie kann bereits in derselben Sitzung
stattfinden, in der die Verpflichtung der neu ge¬
wählten Beisitzer erfolgt(Alt. 15), sie muß inner¬
halb 4 Wochen nach Dieser Sitzung vollzogen sein.

Bei der Abstimmung über die Mitglieder des
ständigen Ausschusses, welche Kauflcute sind,
stimmen nur die Kauflcute, bei der über die Ge-
Hilfen nur die Gehilfen mit. Die Abstimmung
erfolgt durch Stimmzettel, und zwar für jedes
Mitglied de»Ausschüsse« besonders, fall« nicht vor
Beginn der Abstimmungshandlung die Wahl durch
Zuruf oder durch, für alle Mitglieder eines Teils
gemeinschaftliche Stimmzettel beantragt und hier¬
gegen von keinem der Kaufmanusgerichtsmitglieder
des betr. Teils Widerspruch erhoben wird.

Art. 27.
Der Ausschuß tritt auf Berufung des Vor¬

sitzenden zusammen. Seine Aufgabe ist, die ihm
vom Vorsitzenden vorgelegten, zur Zuständigkeit des
Kaufmannsgerichts gehörigen Fragen zu begut¬
achten, sowie die vom Plenum des Kanfmanns-
gericht» zu erledigenden Angelegenheiten vorzu¬
beraten.

Der Vorsitzende hat den ständigen Ausschuß
außer den in diesem Statut vorgesehenen Fällen
dann zu berufen, wenn mindesteitS3 seiner Mit¬
glieder zur Beratung über seiten« eines Beisitzer?
gestellte, zur Zuständigkeit de« Kaufmannsgerichts
gehörige Anträge cs verlangen.

3. Verfahren.
Art. 28.

Auf das Verfahren vor den KanfmannS-
gerichten finden die Vorschriften der Atz 26 bis 81
des Gewerbegerichtsgesetzes mit der Maßgabe ent¬
sprechende Anwendung, daß die Berufung gegen
die Urteile der Kaufmannsgerichtenur zulässig ist,
wenn der Wert de« Streitgegenstandesden Betrag
von 300 Mk. übersteigt.

Die Vorschrift im tz 11 der Zivilprozcß-
ordnung über die bindenbe Wirkung der rechts¬
kräftigen Entscheidung, durch welche ein Gericht

sich für sachlich unzuständig erklärt hat. findet auch
in dem Verhältnisse der Kanfmannsgerichte und
der Gcivcrbegerichte Anwendung.

Wird bei dem Kaufmannsgericht eine vor da»
Gewerdegericht gehörige Klage erhoben, so hat das
Kanfmaiinegericht. sofern für die Verhandlung und
Entscheidung derselben ein Gewerdegericht besteht,
durch Beschluß seine Unzuständigkeit ansznsprechen
und den Rechtsstreit an das Gewerbegerickt zu ver¬
weisen. Eine Anfechtung des Beschlusses findet
nicht statt; mit der Veikündnng de« Beschlüsse»
gilt der Rechlsstreit als bei dem Gewerdegericht
anhängig. Die in dem Verfahren vor dem Kauf¬
mannsgericht erwachsenen Kosten werden als Teil
der bei dem Gewerbegericht erwachsenen Kosten
behandelt. Diese Vorschriften finden entsprechende
Anwendung, wenn bei deni Gewerdegericht eine vor
da« Kaufmannsgericht gehörige Klage erhoben wird.Art. 29.

Gebühren.
Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor

dem Kanfmannsgeiichte wird eine einmalrge Gebühr
nach dem Werte des Streitgegenstandes erhoben.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstände im
Werte bis 20 Mk. einschließlich1 Mk.: von mehr
al« 20 Mk. bis 50 Mk. einschließlich2 Mk.. von
mehr als 50 Mk. bis 100 Mk. einichlicßlich3 Mk.

Die ferneren Wertklassen steigen um je 10»Mk..
die Gebühre» um je 3 Mk. Die höchste Gebühr
beträgt 30 Mk.

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil
oder durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses
oder einer Zurücknahme Der Klage erlassene Ent-
scheidung erledigt, ohne daß eine kontradiktorische
Verhandlung vorhergcgangcn war, so wird eine
Gebühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten
Sätze erhoben.

Wird ein zur Beilegung de« Rechtsstreits abge¬
schlossener Vergleich ausgenommen, so wird eine
Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontra¬
diktorische Verhandlung vorausgegangen war.

Schreibgebührcn kommen nicht in Aniatz. Für
Zustellungen werden bare Auslagen nicht erhoben.

Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen
nach Maßgabe des tz 79 des Gcrichtskosten-GesetzeS
statt. Ter tz2 desselben findet Anwendung.

4. Tätigkeit des Kaufmannsgerichts
als Einigunasamt.Art. 3Ö.

Auf Ansordern des Vorsitzenden hat der ständige
Ausschuß eine Anzahl Kanflente und Handlungs-
gehülfen vorzuschlagen, welche— falls die Parteien
keine Vertrauensmänner bezcichiien— in erster
Linie als Vertrauensmännerernannt werden sollen.

Art. 31.
Beantragen beide Parteien die Übertragung

deS Vorsitzes auf einen nambaft gemachten Stell¬
vertreter des Vorsitzenden, so ist diesem Antrag statt»
zugebcn.

Die Zuziehung des Gerichtsschrcibcrs ist nur
zn den Sitzungen notwendig, in welchen Aussagen
von Anskunstspersonenzu Protokoll genommen
werden, oder der durch Paragr. 17 des Reichsgcsetzes
vorgesehene förmliche Einigungsversuch statlfinden
soll. Art. 32.

Die Sitzungen de« Einigungsamtes sind nur
dann öffentlich, wenn die zu der beticffendeu Sitzung
geladenen Vertreter beider Streiiteile oder eines
derselben, dies nicht beanstanden. Das Einigungs¬
amt kann.die Öffentlichkeit jederzeit ausichlicße».
Wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so ist allen
Beteiligten die Anwesenheit stets zu gestatten,
anderen Personen nur durch besonderen Beschluß
der Einigungsamtcs auf Antrag eines zugelasscnen
Vertreters.

Art. 33.
Auf die Vertrauensmänner und Beisitzer findet

Art. 27 Anwendung.
AuSknnftspersonenerhalten auf Antrag eine

Vergütung»ach Maßgabe der Gebührenordnung
für Zeugen und Sachverständige.

Art. 34.
Im Übrigen finden die Bestimmungen der

Paragr. 63 bi« 73 des GewerbegericktSgesetzesent¬
sprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß die
in den Paragr. 70 und 72 dieses Gesetze« vor¬
geschriebenen Bekanntmachungen in den vom
EinigunaSamte zil bestimmenden Tagesblättern, die
im Paragr. 73 vorgeschriebenen nur im Amtsblatt
der städtiichen Behörden erfolgen.
5. Gutachten und Anträge des Kaufmannsgerichts.Art. 35.

Der Vorsitzende hat bei den Beratungen des
Kanfmainisgrrichts über ein zu erstattendes Gut¬
achten oder über einen vorgeschlagenen Antrag
(Paragr. 18 des KaiifmannsgerichiSgcsetzes) be¬
schließende Stimme. Bei Stimmengleichheit ent¬
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.Tic Stellvertreter des Vorsitzenden dürfen an
den Beratungen des Kaufmannsgerichts mit be¬
ralender Stimme teilnehmen; Art. 31, Abs. 1
findet entsprechende Anwendung.Art. 36.

Über die Verhandlungen des Gesamt-Kauf-
mannSgerichts ist ein Protokoll anfzunehmen, das
bei hervoriretenden Meinungsverschiedenheiten er¬
sichtlich machen muß. welche Meinungen von den
Kaufleuten und welche von den Handlungsgehilfen
vertreten worden sind.

Etwaige Abstimmungen müssen so vorgenommcn
und protokolliert werden, daß deren Ergebnis
bezüglich der Kanflente und bezüglich der Handlungs-
gchilscn ersichtlich ist.Art. 37.

Mit dem vom G-saml-Kaufmannsgerichtbe¬
schlossenen Gntachtcn oder Anträge ist eine Ad-
schrift des über die Verhandlungen aufgenommenen
Protokolls einzureichen.

Kommt über ein vom Kaufmannsgericht er¬
fordertes Gutachten ein Beschluß nicht zu Stande,
so ist eine Abschrift des über die Verhandlung auf-
genommencn Protokolls einzureichen.

6. Schlnßbestimmungen.Art. 88.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts hat

alljährlich über die gesamte Geschästsiätigkcit des
Kanimannsgerichtsim abgelaufenen Jahre an den
Magistrat zn berichten.Art. 39.

Dieses Statut tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Der vorstehende Entwurf wird gemäß Para¬
graph 13 der Städteordnnnq für die Provinz
H-sjeii-Rassan vom4. August 1897 zur öffentlichen
Kenntnis in der Stadtgemeinde gebracht. Jedem
Bürger steht es frei, innerhalb der nächsten zwei
Wochen, vom Tage nach der Veröffentlichung ge-
gerecknet, bei uns Einwendnnaen zn erheben. 1

Wiesbaden» den 24. November 1904.
Der Magistrat.
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Kontrollvorschriften
der LandeS-Bersicherungsanstalt Hessen-Nassau.

Gemäß 8161 deSJnvalidenverffchernngSgesetzeS
werde» — zunächst sür de» Zeitraum vom 1. Januar
1604 bi« 1. Januar 1806 — zum Zwecke der
Amitrolle hiermit folgende Vorschriften erlassen:

8 1.
Nach 8161 Abs. 2 des JnvalidenversicherungS-

oesetzeS sind die Arbeitgeber verpflichtet, dem
Kontrollbeamten der LandeS-VcrsicherungSaiistalt
auf Verlangen über die Zahl der von ihnen
beschäftigten Personen , über die gezahlten Löhne
und Gehälter und über die Dauer der Beschäftigung
Auskunft zu erteilen , demselben auch diejenigen
Bücher oder Litten , aus ivelchen jene Tatsachen
hervorgeben , sowie die in ihrem Gewahrsam befind¬
lichen Quiltungrkarten während der Betriebszeit
an Ort und Stelle vorzulegen.

Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen hat ein
«eder Arbeitgeber , sofern eine QuittungSkarten-
revisioil vorher in ortsüblicher Weile bekannt
oemacht ist, am Revisionstage während der üblichen
Betriebs - oder GeichäftSzeit entweder selbst am
Sitze seines Betriebes (in den Geschäftsräumen ),
oder in Ermangelung eines solchen, in seiner
Wohnung sich amvesend und die Qnittungskartcn
per bei ihm im Arbeit «- oder Dienstverhältnis
stehenden Personen , sowie etwa sonst von ihm ver¬
wahrte Quittungskarten zur Einsicht bereit zu
halten , oder dafür zu sorgen, daß eine erwachsene,
mit den Arbeit «- und Lohnverhältnissen der Ver¬
sicherten vertraute Person für ihn die Qnittnngs-
karteu bereit hält . Ist ihm die« nicht möglich/ so
hat der Arbeitgeber die QuittungSkarttn spätestens
am Revistonstage selbst bis zu bcstiinintcr Stunde
bei einer von dem Vorstand der Landes -Ver-
sicherungSanstalt zu bezeichnenden Stelle — auf
Verlangen gegen Empfangsbescheinigung — zur Ein¬
sicht des Konlrollbeamten niederzulegcn.

Die gleiche Verpflichtung liegt Arbeitgebern ob,
welche spätesten« 24 Stunden vor der festgesetzten
Revision besondere Nachricht des Kontrollbcamten
von einer beabsichtigten Revision erhalten.

Haben die von einem Arbeitgeber bes-häftioten
Personen ihre Quittungskarten selbst in Ver¬
wahrung , so sind sie verpflichtet, die Karten den,
Arbeitgeber oder der von dcmiclbett beauftragten
Person so rechtzeitig auszuhändigcn , daß sie am
Revisionstage vom Arbeitgeber oder dessen Bcans-
tragten vorgelegt werden können.

VcrsicherungSpflichtige Hausgewerbetreibende
gelten im Sinne dieser Vorschrift als Arbeitgeber

§ 2.
Versicherte, welche am Revistonstage be¬

schäftigungslos sind, haben, falls die Revision in
ortsüblicher Weise oder ihnen durch besondere
Nachricht bekannt gemacht ist, gleichfalls ihre
Quittungskarten zwecks Ausübung der Kontrolle
in der in 8 1 bczeichnetenWeise in Bereitschaft zu
halten.

8 8.
Arbeitgeber und Versicherte, welche den in ß 1

und 2 gegebene» Vorschriften nicht nachgekommcn
sind, oder bei denen die Durchführung der Kontrolle
in der Wohnung bezw. auf der Berriebsstätie sonst
nicht möglich war , haben auf Verlange » des
Kontrollbeamten diesem unter Vorlegung der
Quittungskarten . Aufrechnungshescheinignngen,
Listen, Bücher, Aufzeichnungen nsw. entweder
schriftlich oder, falls hierdurch nach dem Erniesien
des Kontrollbeamten die erforderliche Aufklärung
nicht zu erzielen ist, mündlich — und zwar persönlich
oder durch einen gecignete» Vertreter — an dein
von dem Kontrollbeamten zu bestimmenden, inner¬
halb der Gemrindc des Wohnortes oder Betriebs-
sitzeS belegencn Orte die in § 1 Abs. 1 erwähnten
Auskünfte zu erteilen.

Die Befugnis des Kontrollbeamten zur Wieder¬
holung einer erstmalig vergeblich versuchten
OuittungSkarteitrevisio », deren Kosten unter der
Voraussetzung des § 162 de« Gesetzes dem Arbeit¬
geber anferlcgt werden können, wird hierdurch nicht
berührt.

8 4.
Versicherungspflichtlgc Privat - Lehrer und

-Lehrerinnen jeder Art , deren Erwcrbstcitigkeit
im Slundcngcben für wechselnde Auftraggeber
besteht, sowie andere Versicherte, welche, ohne im
dauernden Arbeit «- oder Dienstverhältnis zn einem
bestimmten Arbeitgeber zu stehen, an wechselnden
Arbeitsstellen thntig sind (Lohnkellner, Haus-
schläcdter, Wäscherinnen , Schneiderinnen »iwo , sind,
insofern bei ihnen eine Unregelmäßigkeit in der
Markcuvcrwendung vorgefunden wird und sie über
ihre Arbeitsverhältnisse keine genügende^ luskiinft
geben können, auf Anordnung des Vorstandes der
Landes -VersicherungSanstalr verpflichtet, Aufzeich¬
nungen (JahreS -Notizbücher, Kalender ) zn führen,
aus welchen für jedes Kalenderjahr bervorgeht,
ob und bei wem sie in jeder Woche beschäftigt
gewesen sind. Die Anordnung des Vorstandes ist
widerruflich.

Die Notizbücher nsw. sind am Beschäftigungs-
ort oder in der Wohnung dem Kontrollbeamten
auf Verlangen zur Einsicht vorzulegrn und nach
Abschluß noch ein volles Kalenderjahr aufzubc-
wahren.

Der Aufzeichnung bedarf er nicht, solange für
jede Kalenderwoche eine BcitragSlcistnng nach-
gewicsen werden kann.

8 5.
Arbeitgeber , welche wegen Nicht- oder nicht

rechtzeitiger Verwendung von Beitragsmarken vom
Vorstand der Landes -Versicherungsanstalt bereits
bestraft oder verwarnt worden sind, haben, falls
sie keine ordnungsmäßigen Lohnbücher führen , auf
Ve langendesVorstandcs derLandes -VersicherungS-
anstalt über die von ihnen beschäftigten Personen
Notizbücher zu führen , aus denen dieBeschäslignngS-
zeiten, sowie die gezahlten Löhne und Gehälter
hcrvorgehen müssen.

8 6.
Arbeitgeber und Versicherte, welche den vor¬

stehenden Bestimmungen nicht nachkomnien, können
gemäß 8 161 Absatz 3 des JnvalidenverficheruugS-
gesetzeS von dcniVolstandederLandes -Versicherung«-
anstalt zur Erfüllung derselbe» durch Geldstrafen
bis zum Betrage von je 150 Mk. angehalten werden.

Gegen Straffestsetzungen des Vorstandes der
LandeS-Veisicheriingranslalt findet die Beschwerde
statt.

Dieselbe ist binnen 2 Wochen nach der Zu¬
stellung der Strafverfügung bei dem Reichs-Ver-
ficherungSamt, Abteilung fürJnvalidcnversicheritvg,
zu Berlin einzulegeu, dessen Entscheidung cnd-
Sültig ist,

8 7.
Arbeitgeber sind befugt, die ihnen in diesen

Konirollvorjchriftcn aufcrlegtcn Verpflichtungen auf

bevollmächtigte Leiter ihre« Betriebes mit der
Wirkung zu übertragen , daß nach Mitteilung de«
Namens und de« Wohnorte « des bevollmächtigten
Betriebsleiter « an den Vorstand der Landes-
Versicherungsanstalt die auf Grund dieser Vor¬
schriften z» verfügenden Strafen nur über den
Betriebsleiter verhängt werden können.

8 8.
Diese Vorschriften treten mit dem 1. Januar

1904 in Kraft.
Cassel , den 1. Dezember 1903.

Der Vorstand der Landes -Versicherungsanstalt
Hessen-Nassau:

Freiherr Riedesel , Landeshauptmann.
Die vorstehenden Bestimmungen tverdeu ver¬

öffentlicht. „ , 2
Wiesbaden , den 12. November 1904.

Der Magistrat»
Abteilung für Bersichcruttgswesen.

Bekanntmachung.
Montag , den 5. Dezember d . I . , vor¬

mittags 11 Uhr , fall das der Stadtaememde
Wiesbaden gehörige Baugrundstück Ecke
der Emscr « und Riedervergftraße mit 6 ar
70 qm Flächcngehalt im Ratbanie , Zimmer No . 42,
öffentlich meistdictend versteigert werden.

Bemerkt wird , daß onf dem unteren Teile der
Riederbcrgstraße , gegenüber dem Banplatze , dem¬
nächst ein städtisches Schulgebäude errichtet wird.

Die VersteigernngSbedingungen können im
Natbanfe , Zimmer No . 44 , während der VorniiltagS-
dienststunden eingesebcn werden. 2

Wiesbaden , den 19. November 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Verkehr in den Anlagen des Kurhauses

„Pautiiienschloß " .
1. Die zum Knrhause Paulinenschloß gcbörigen

Wege und Parkanlagen sind keine öffentlichen.
Dieselben dürfen daher tveder von Unbe¬
rechtigten betreten , noch vom Publikum als
Durchgang benutzt werden.

2. Wärterinnen mit Kinderwagen,sowieKindern
unter 10 Jahren odneBegleitungErwcichsener,
ist das Betreten der Anlagey untersagt.

3. Das Mitbringen von Hunden ist nicht
gestattet.

4. Die von der Sonnenbergerstraße znm Kur-
hause dinaiifführende Fahrstraße darf nur
von Equipagen und Droschke» bcnntzt tverden.

5. Lieftranien und Geschäftsfulirtverke haben
die Einfahrtstraßc von der „SchöncnAnssicht"
z» brnntzcii. 6

Wiesbaden , den 25. Oktober 1904.
StädtrsÄc Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Die anf dem alten Friedhöfe befindliche

Kapelle (Trauerhalle ) wird zur Avhaltung von
Trancrfcierlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung
gestellt und z» diesem Zweck im Winter auf
städtische Kosten nach Bedarf geheizt; die gärt¬
nerische und sonstige Ausschmückung der Kavelle
dagegen wird stadtiectig nickt besorgt, sondern bleibt
alleinige Sache der Antragsteller . Tue Benutzung
der Kapelle zu Tranerfeierlichkeiteii ist rechtzeitig
bei dem zuständigen Friedbossanssehcr anzumclden,
welcher alsdann dafür sorgt , daß dsise zur be¬
stimmten Zeit für den Tranerakt fiel ist. *

Wiesbaden » den 1. Oktober 1904.
_ Die Friedhofs -Deputation«
Städtisches Leihhauszn Wiesbaden,

Nengasse <».
Wir bringen hiermlt zur öffentlichen Kenntnis,

daß das städlifche Leihhaus dabier Darlebe » auf
Pfänder in Beträge » von 2 Mk. bis 2100 Mk. auf
jede beliebige Zeit , längstens aber auf die Dauer
eines Jahres , gegen 10 pCt . Zinsen giebt und daß
die Taxatoren von st—10 Witt vormittags und
von 2 —st Uhr nachmittags im Leihhaus an¬
wesend sind. *

_Die Leihhans -Deprrtatlon.

Bekanntmachung.
Bolksbadcanstalten bctr.

Die drei städtischen Volksvadeanftalten be¬
finden sich

1. im Gebäude der Höheren Mädchenschule
am Swloßplatz.

2 . Am Röinertor,
3. in, Hanse Roonstraße 8.

Es werden verabfolgt:
Brausebäder in iänitlicheii Anstalten,
Wannenbäder in der Anstalt in der Roon¬

straße für Männer »nd Frauen , in der
Anstalt am Schloßplatz nur für Frauen.

Badezeiten sind: Mai bt« September vor¬
mittag « 7 Uhr bi« abends 84'- Uhr , Oktober bis
April vormittags 8 Uhr bis abends 8 Uhr.

An Sonn - und Feiertagen wird 1 Stunde
früher geöffnet und um 11 Uhr vormittags
geschloffen.

Die Mäniierabtnliing ist (außer Sonnabend)
von 1'0 —2' /-, die Frauenabt -ilung stets 1—4 Uhr
geschlossen. *

Das Ltadtbanamt.

Verdingung.
Die Ausführung der Erd -, Maurer - und

Asphaltirer -Llrbeiteu für den Erwetterungs-
vau der Gewerbeschule an der Hermannstraßc
soll in> We .ie der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Verdingnngsnnierlagen »»dZeichnnngen können
während der VormittagSVienststunden im Stadt.
Verwaltungsgebäude , Friedricbstraße 15, Zimmer
No . 9, eingesehen, die AngebotSnnlerlagen , aus-
fchließl-ch Zeichnungen , auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfrcieEinsendung von 50 Pf.
und zwar bis einschließlich 2. Dezember d. I.
bezogen werden.

Verschlossene und mit derAnsschrist „H. A. 121"
versehene Angebote sind svätestens bis

Sonnabend , den 8 . Dezember 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Tie Eröffming der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten Vcrdingungsformular eingereichlcil Ange¬
bote werde» berücksichtigt. 2

Znichlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 22. November 1904.

Stadtbanamt , Abteilung sür Hochbau.

Bekanntmachung,
betr . Verabreichung warmen Frühstücks an arme

Schulkinder.
Die hier im Winter eingeführtc Vernbreichnng

warmen Frühstücks an arme Schulkinder erfreute
sich seither der Znstimmuug und werktätigen Unter¬
stützung weiter Kreise der hiesigen Bürgerschaft.
Wir hoffen daher , daß sie iiu« auch in diesem
Winter die Mittel zufließen läßt , um den armen
Kindern , welche zn Hauie ino.rgen«. ehe sie zur
Schule geben, nur ein Stück trockene? Brod , ja
mitunter nickt einmal die« erhalte », in der Schule
einen Teller Hafergrütziuppe und Brod geben
lassen zn können.

Im vorigen Jahre konnten durchschnittlich
täglich 500 von den Herren Rektoren ausgesuchte
Kinder während der källestcn Zeit des Winters
gespeist werden . Die Zahl der ausgcgcbcnen
Portionen betrua nahezu 37,000.

Wer einmal gesehen bat , wie die warme Suppe
de» armen Kindern schmeckt und von den Merzten
und Lehrern gehört bat , welch günstiger Erfolg sür
Körper und Geist erziclt wird , ist gewiß gerne
bereit , ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
bringen.

Gaben , über welche öffentlich quittirt werde»
ivird , nehmen entgegen die Mitglieder der Armen-
Deplttatiou:

Herr Stadtrat Rentner Arntz, Uhlandstraße 1,
Herr Stadtrat Kaufmann Spitz , Jdsteinerstraße 13,
Herr Stadtverordnelkr Dr . med. praki . Arzt Cuntz,
Kl. Burgstrnße 9, Herr Stadiv . Oberstleutnant a. D.
von Detten , Adelheidstraße 62, Herr Stadtv . Gast¬
wirt Groll , Bleichstraße 14, Herr Stadtv . Rentner
Kimmel, Kaiser-Friedrich -Ring 67, Herr Bezirks¬
vorsteher Geiicbtsaffesior a. D ., Dircktionsmitglied
der Nass. Landcsbank Neusch, Landesbank , Herr
BezirkSv. Lehrer Wagner . - Dotzheimerstraße 86,
Herr BezirkSv. Rentner Brenner , Rhcinstraße 38,
Herr Bczirksv . Reg.-Sckrctär a. D . Schroeder,
Emferstraße 48, Herr BezirkSv. Lehrer Münzert,
Gustav -Adolfftraße 13, Herr Bcrzirksv . Verwalter
Schminke, Angenheilanstalt , Herr BezirkSv. Kauf¬
mann Möckel, Langgaffe 24, Herr Bezirks ». Rentner
Berger , Manergaffe 21, Herr Bezirks ». Rentner
Vollmer , Hainerweg 10, Herr BezirkSv. Dreher
Zollingcr , Schwalbocherstraße 25, Herr Bezirks».
Schuhmacher Nunivf , Saalgaffe 18, Herr Bezirks«.
Rentner Kadefck. Querfeldstraße 3, sowie das städt.
Armenbüreau , Rathaus Zimmer 12. Ferner haben
sich zur Entgegennahme von Gaben gütigst bereit
erklärt:

Herr Kaufmann Hoflieferant August Engel,
Hallvtgkfchäfl : Tauiiusstraßt 14, Zweiggeschäft:
Wflhclmstraße 2, Herr Kaufmann Emil Heer jun .,
Jnl abcr der Firma Karl Licker Rackf., Gr . Bnrg-
straße 16, Herr Kaufmann A. Mollatb , Michels¬
berg 14, Herr Kanfinann E . Schenk, Inhaber der
Firma E . Koch, Ecke Michelrberg und Kirchgasie,
Herr Kaufmann Wilhelm Unverzagt , Langgaffe 30.Wiesbaden, den1. November 1904. 3

Namens der städt. Armendevntation:
Travers , Magistrats -Assessor.

Bekanntmachung.
Der Mehrerlös von den bis 15. September

1904 einfcbl. bei dem städt . Leihhause hier verfallenen
und am 17.08 . Oktober er. versteigerten Pfänder
Nr . 23088 26214 27225 38997 39003 39004 39078
39150 39197 39228 39247 39297 89308 40084 40086
40088 40171 40178 40179 40180 4044040531 40558
40559 40620 40830 41043 41093 41138 41139 41467
41537 42426 42826 43017 43043 43052 43078 43177
43745 44160 44250 44618 44627 44782 44888 44918
45234 45687 45834 47318 47319 47320 4732147838
47839 56570 56693 56844 56851 57103 57238 56900
56901 56902 56967 56968 56969 5697056971 57152
57153 57154 57155 57355 5735657357 57358 57369
57360 57361 57561 57562 57563 58315 58336 59012
59796 59929 60049 60156 60181 60182 60193 60264
60266 60289 60296 60322 60324 603486035660372
60385 60391 60399 6040060407 60412 60415 60424
60433 60443 6047660482 60487 60511 60520 60521
60536 60548 ft '559 60561 60592 60327 60631 60645
60657 60658 60672 60674 60695 60698 60701 60702
60719 60720 60728 60734 60760 60761 60765 60770
60774 60785 60802 60818 60823 61840 60841 60854
60868 60869 60909 60909 60940 60942 6 95860959
60988 60989 60992 61039 61081 61106 61107 61133
61172 61173 61174 61176 61210 61213 6121961221
61225 61231 61263 61264 61272 61302 61308 61334
61336 61337 61349 61350 61372 61374 61379 61410
61413 61427 61444 61460 61483 61490 61491 6 !502
61511 61513 61533 61537 61542 61544 61571 61576
61614 61623 61628 61631 61636 61637 6165461656
61684 61685 61705 61722 61726 61728 61750 61766
61767 61768 61772 61780 61789 61793 61828 61830
61837 Gl867 61881 61882 61883 61895 61906 61925
61928 61934 61937 61948 61943 61948 6196661967
61987 6 007 62019 62022 62028 62031 62046 62077
6' 082 62093 6214262156 62165 62166 62167 62170
62204 62208 62216 6224562246 62272 6230082807
62319 62333 6285262367 6239062402 62404 62425
62134 62437 62459 62471 62476 62480 62502 62514
62515 62541 62523 62624 62666 62667 6270362706
62707 62722 62730 62748 92749 62752 62753 62788
62800 628106 -2816 62818 62819 62830 62862 62867
6‘>889 62898 62901 62907 62909 62916 62931 62951

-62973 62987 62989 62994 62999 63016 68017 63020
63024 63054 63070 63100 63104 63108 63118 63153
63174 63182 6319363214 63226 63227 93255 63272
63274 6328 ' 63312 63313 63343 63348 63386 63404
63417 63428 63431 63445 63446 68450 63451 63452
63455 63456 63457 63458 63459 63460 63461 63462
63463 63464 63165 63466 63467 63468 63470 63472
63478 63483 63505 63519 63522 63531 63572 63581
63582 635 -3 63584 635-5 63589 63634 63639 63652
63671 63711 63712 63733 63742 63745 63753 63758
63767 63769 63778 63792 63802 63821 63826 63827
68831 63845 63847 63848 63853 63879 63898 63910
63938 63942 63943 63944 68945 63992 63997 64005
64006 64012 64045 64065 64085 64100 64109 64111
641 +3 61158 64161 64164 64176 64189 64195 64204
64205 6422 >64241 64248 64251 64281 64285 64316
64331 64352 64357 64358 64370 64376 64377 64403
64404 64419 64420 64452 64459 61460 64470 64197
64498 64511 64514 64537 64550 64551 64552 64553
64554 64558 64571 6457964002 64610 64621 64622
64623 64636 64637 64643 64648 64686 64700 64705
64729 64733 64741 64745 64756 64770 64806 64808
64809 6485364854 64856 64894 64928 64935 64943
64944 64945 64951 64962 64969 64971 64972 64977
64985 64999 65013 65014 65015 65017 65018 65019
65024 65027 65041 65060 kan» gegen Ausbändigung
der Pfandscheine bei der Leihhaus -Kasse hier in Em¬
pfang genommen werden , was mit dem Beaierken
bekannt geni acht wird , daß die bis znm 18.Oklober1905
nicht erhobenen Beträge der Leihhans -Anstalt an¬
heimfallen. *

Wiesbaden , den 24. November 1904.
Die Lkihyaus-Depntation.

So. November 1904 . Kette 3.
Bekanntmachung.

Wir bringen hierdurch wieder die Bekannt¬
machung von, 20. Dezember 1902 zur öffentlichen
Kenntnis , daß Gebwegbefestigungen mit Cement
oder Gußarphalt während der Frostperiode nicht
mehr hergcstellt werde», mit Ausnahme derienigcn.
weiche infolge von Unglücksfällen , Rohrbrücken re.
vorgcnommcn werden muffen.

De» Bauintereffenten wird hiernach empfohlen,
Anträge anf Herstellung der Gehwegflächen erst
nach Beendigung der Frostperiode z» stellen. 8Wiesbaden, de» 1. Oktober 1904.

Verzeichnis der Feuermelder un-
der Personen , welche einen Schlüssel

im Besitz haben.
Lfde.
No.

Be¬
zirk Straße No. Namen

1 I Aarslratze 12 Blum , Fuhr-
Unternehmer.

2 II Albrechtstr., Ecke
Nicolasstraße Ebert,

Hausmeister.
3 II Bahnhosstratze 15 Neg.-Gebäude.
4 IV Bcausite Heizer d. Nero»

dcrgbahn.
5 I Biebrichcrstr .,Ecke

Möhringstraße Gärtner König,
Biedricherstr. 6.

6 I Biebricherstraße,
am Rondel Bahnwärter.

7 III Bierstadtcrstraße 12 M . Ariist . Bier-
stadterstr .lb .P.

8 III Bierstadterstraße,
Ecke Alwinenstr. Brauerei

Küffner.
9 I Bleichstraße 39 Deike,

Lackirermeistcr.
10 III Kursaalplatz . Alte

Colonnade Christmann,
Aufseher.

11 I Clarenthalerstr. 8 K. Kimpel.
Schrcincrmstr.

12 IV Emilienstr ., Ecke
Kapellenstraßc C. Henzel.

Emilienstr . 3.
13 I Emferstraße , Ecke

Querfeldstraßc J .FÜrst .Wirth.
Hcllmnndstr.

14 II Frankfurterstraße 20 Architect
Reichweite.

1b II Frankfurterstrabe
Ecke Martinstr. Portier im

Kaiscrhos.
16 II Friedrichstraße,

Museum Lampe,
Friedrichstr .1.

17 III Gartenstraße 14 Fr . Kempin,
Gartenstr . 2.

18 IV Geisbcrgstraße 5 E . Flohr.
19 IV Gcisdcrgstraße-

Jdsteinerstraße
20 II Goethcstraße .Ecke

Adolfs -Allee 13 Fr . Groll.
Kaufmann.

21 IV Gustav -Adolfstr ..
EckeHartingstr. Frankenfeld,

Kaufmann.
22 II Gustav - Freytag¬

straße , Mast
gegenüber 11

23 I Herderstraßc 15 Schemmel,
Metzger.

24 IV Kapellcnstraße 42 Augenheilanst.
25 I Karlstraße , Ecke

Rheinstraße Neef, Kauf « .
26 IV Kochbrunnenplatz

(Rose) Portier in der
Rose.

27 I Labnstraße , Ecke
Walkmühlstr. L . Hartmann.

Emserstr . 7b.
28 IV Langgaffe Ernst , Goldarb.
29 II Diainzeistraße 14 Pcns . Hohmann
80 II do. 54 H. Hartmann.
31 11 do. 64 Archivgebäude.
32 I Michelsberg 11 Polizci -Rev.IV.
33 I Moritzstraße , Ecke

Albrcchtstraße Landgericht «-
Gcfängniß.

34 III Mühlgaffe 4 C .Th . Wagner.
35 IV Ncrostraße 25 R . Mäher,

Schloffermftr.
36 IV Nerobergstraßc 5 Freisr .v.Vincke.
37 IV Nerothat 43 Fr . Colllso»,

Wwe..Ro . 4b.
38 I Oranienstraße 9 Schnlpedell.
39 III Parkktratze . Ecke

Bodenstedtstr. 5 vr . Engelhardt.
40 IV Platterstraße 62 P . Dauer.

Leichenwagen-
Remise.

41 II Rheinstraße 25 Postgebäudc.
42 II do. 83 Reg. - Gebäude
43 11 do. 34 Landerdirect.
44 I do. 90 Schnlpedell.

IV Rubberastraße,
am Mast Groll , Lehrer,

Ruhbcrgstr . 1.
46 I Rüdeshcimerstr. 14 PH. Schweis-

gutb.
47 IV Schachtstraßc 25 Thurn,Schrein.
48 I Schiersteinerstr. Versorgungsh.
49 II Schlachthausstr. 24 Portier v.

Schlachthaus.
50 III Schöne Aussicht i. Rothen Kreuz.
51 IV Schulberg 12 Schnlpedell.
52 IV Schützenstratzc 5 Rowack, Land-

qerichtsiecrctär.
53 I Schwalbachcrstr. 18 Kaserne, Wache.
54 IV do. 38 Krankenhaus.
55 III Sonnenberacrstr.

Lcbcrberq E. v. Rudorff.
56 III Sonnenbergerstr. £0 Fr .von Koppen.
57 III Sonnenbcrgcrstr.

Brauerei Portier,
Kronenbraucrei

58 IV Stiftstraße 30 Schnlpedell.
59 IV Tavnnsstraße 57 E .Roos .Rcntn.
60 I Wolkmüblstraße 80 V.Kopp,Wirth.
61 I Walrnmstraße 19 W. Knapp.
62 I Westendstraße 1 A.Heiiß.Kaufm.
63 I Borkstraße

(Blllcherschule) Schnlpedell.
KL . Außer den oben angeführten sind die

Beamten der Feuerwache , die Führer der freiw.
Feuerwehr und die Schutzmannschaft im Besitz
von Fcucrmeldeschlüffeln . *
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Webt.
Preis. Preis.
Jfl A X
1 40 i 70
1 60' i 90
1 20 i 70
1 20 i 40
1 60 i 80
1 60 i 80
1 84 2
1 80 1 84
1 40 1 60

— 80 1
1 60 2
1 60 2
1 60 1 80
1 40 1 60

— 96 — 98
1 80 2

17 75 18 50
13 50 14 50
14 — 18
24 — 30
28 — 32
23 — 40
29 50 32
27 — 27 50
25 — 26 50
23 — 23
21 21 —

36 _ 48
— 36 — 48— 44 — 60
— 34 — 42
_ 26 28
— 48 — 64— 40 — 60— 60 — 62— 60 — 64
— 60 — 64
— 48 — 60
2 40 3

3 40 3 60
— 20 — 24— 13 — 15
— 43 — 52— 13 — 13— 45 — 45
— 3 — 3— 3 — 3

Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden

I . Bithmartt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . . 60 Kg.
II. . . - 50 „

Kühe: I. . - - b0 -
ll . . . . b0 ..

Schweine. 1 »
Mast-Kälber. 1 »
Land-Kälber. 1 «
Hammel . 1 .

2. Frachtmarkt.
Hafer . . . . . . . 100 Kg.
Stroh . . . . . . . 100 *
Heu. 100 .

3. Viktualienmarkt.
Eßbutter. 1 Kg.
Kochbutter. . . . . 1 »
Eier . 25 St.
Trinkeier. 1 „
Handkäse. 100 „
Fabrikkäsr. 100 ,,
Eßkarloffeln. 100 Kg.
Eßkartoffcln. 1 „
Neue Kartoffeln . . . 1 „
Zwiebeln. 50 „
Zwiebeln. 1 „
Knoblauch . 1 »
Erdkotilrabi. 1 „
Rotbe Rüben . . . . 1 „
Weiße Rüben . . . . 1 „
Gelbe Rüben . . . . 1 „
Kl. gelbe Rüben . . . 1 Gbd.
Rettich. 1 St.
Treibrcttich. . . . . 1 Gbd.
Radieschen. 1
Spargel . 1 Kg.
Suvpenspargel. . . . 1 „
Schwarzwurzel. . . . 1
Meerrettich. 1 St.
Petersilien . 1 Kg.
Lauch. . . 1 St.
Sellerie . 1 „
Kohlrabi. 1 Kg.
Fcldgurken. 1 St.
Treibgurken. 1 „
Eiumachgurkcn. . . . 100 „
Kürbis. 1 Kg.
Tomaten. 1 „
Grüne dicke Bohnen . . 1 „
Grüne Stg.-Bohnen. . 1 „
Grüne Buschbohnen. . 1 „
Grüne Prinzeßbohnen. 1 „
Grüne Erbsen ohne Schale 1 „
Grüne Erbsen mit Schale 1 „
Zuckerschoten. 1 ,
Weißkraut . 50 „

Wiesbaden , den 25.

Niedr. Hb»«, Diicbr. Jpörtift.Preis. Preis. Preis. Prei».
A A A A A A A

Weißkraut . . 1 Kg. 14 — 20
Weißkraut . . 1 St. — 25 — 30

74 _ 76 Rotbkraut . . 1 Kg. — 20 — 25
68 72 Rotbkraut . . 1 St. — 25 — 30
66 72 Wirsing . . . 1 Kg. — 22 — 24
60 64 Blumenkohl(hiesiger) 1 St. — — —-

1 14 l 20 Blumenkohl(ausländ.) 1 .. — 50 — 55
1 30 1 70 Rosenkohl . . 1 Kg. — 45 — 50
1 20 1 60 Grün-Kohl . . 1 — 25 —- 28
1 40 1 41 Römisch-Kohl . 1 .. — —

Kopfsalat. . . 1 St. — 12 — 14
Endivien. . . 1 .. — 10 — 12

14 40 15 20 Spinat . . . 1 Kg- — 30 — 35
3 60 4 Sauerampfer 1 .. — 30 — 35
7 7 60 Loltich-Salat . 1 — —- —i.—

Felvsalai. . . 1 Kg. — 40 — 45
Kresse. . . . 1 — — — —

2 40 2 50 Artischocke. . 1 St. — 45 — 50
2 20 2 30 Rabarber. : . 1 Kg. — — — —
1 75 2 — Eßapfel . . . 1 „ — 20 — 40

— 12 — 14 Koebäpfel. . . 1 .. — 12 — 20
4 — 7 — Eßbirne» . . . 1 . — 20 — 40
4 — 5 — Kochbiruen. . 1 » — 14 — 20
7 — 7 50 Quitten . . . 1 . — 20 _ 25— 8 — 10 Zweischen. . . 1 „ — — — —

— — — — Kirschen. . . 1 .. — — — —
8 — 8 — Kirsche», Rhein. rz- 1 .. _ — — —

— 20 — 20 Kirschen, Sauer- 1 .. _ — _ --
— 40 — 40 Pflaiinien. . . 1 „ _ _ —
— 25 — 30 Mirabellen . . 1 „ _
— 10 — 12 Neineelanden 1 „ _ —
— 15 — 20 Pfirsiche. . . 1 ..— 16 — 20 Aprikosen. . . 1 .. —
— 5 — 6 Apfelsinen . . 1 St. _
— 4 — 5 Zitronen . . . 1 6 10— — — — Melonen. . . 1 Kg._ 6 — 8 Ananas . . . 1 .. _
— — — Kokosnüsse. . 1 St. 20 30
— — — — Bananen . . . 1 ..
— 40 — 45 Feige» . . . . 1 Kg. 50 80_ 20 — 25 Datteln . . . 1 .. 2 2_ 70 _ 80 Kastanien. . . 1 .. 25 40

3 — 4 Wallnüsse. . . 1 „ _ 50 60
8 __ 10 Haselnüsse . 1 » 80 _ 90

20 _ 25 Weintrauben(rheinische) 1 -
Weintraliben(südländ.) 1 .. 90 1 20Stachelbeeren. 1 »
Johannirbeereu. 1 .,

16 20 Himbeeren . . 1 „
40 45 Heidelbeeren. . 1 »

Preißelbeeren . 1 »Gartenerdbeeren 1 „
Walderdbeeren. ILtr.

— — — — 4. Fischmarkt— — — — Aal (lebend) . . 1 Kg. 3 20 3 60— — — — Hecht(lebend) . 1 .. q 80 3 —
— — — — Karpfen(lebend) 1 „ 2 2 40— — — — Schleie liebend) . 1 . 3 20 3 60

st.

St.

Barsche(lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle(lebend) . . 1 „
Backfische (lebend) . . . 1 »
Hunimer(lebend) . . . 1 „
Krebse(lebend) . . . . 1 »
Schellfisch . 1 »
Bratschellfisch. . . . 1 .
Kabeljau . 1 .
Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 „
Salm . l „
Seehecht. 1 »
Zander . 1 „
Lachssorellcn. 1 »
Secweißlinge(Merlans» 1 „
Blauselchen. 1 „
Heilbutt . 1 »
Steinbutt. 1 .
Schollen . 1 .
Seezunge. 1 .
Rothzunge(Limandes) . 1 .
Grüner Hering. . . . 1
Hering(gesalzen) . . . 1

8. Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans . 1
Truthahn. 1
Truthuhn. 1 „
Ente . 1 »
Hahn . 1 ,
Huhn . 1 „
Masthnhn . 1 „
Perlhuhn. 1 »
Kapaunen . 1 „
Taube . 1 „
Feldhuhn, alt . . . . 1 «
Fcldbuh». jung. . . . 1 „
Haselhühner. 1 „
Birkhühner. 1 „
Schneehühner. . . . 1 „
Fasanen . 1 „
Wildenten. . 1 ,
Schnepfen . 1 „
KrainnietSVögel. . . . 1 „
Hasen . . . . . . . 1 „
Reh-Rücken. l „
Reh-Keule . 1 „
Reb-Vorderblatt . . . 1 „
Hirsch-Rücken . . . 1 Kg.
Hirsch-Keule. 1 *
Hirsch-Vordcrblatt. . . 1 „
Wildschwein. 1 „
Wildragout . 1 „

6. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenfleisch bon der Keule 1 Kg.
Ochsenfleisch, Bauchfleisch1
Kuh- oder Rindfleisch. 1

Niedr.
Preis. Preis.
A ■AM A
i 20 1 60

10 — 10 —
— 50 — 60
6 — 8 —

60 1 20
— 50 — 60
1 — 1 20

— 60 — 70
3 60 12 —

— 80 1 20
1 60 2 80
3 20 5 —

— 50 — 60
2 80 3 —
1 60 2 —
1 60 4 —

— 80 1 20
3 60 5 —
1 20 i 60

— 40 — 50
6 — 10

6 50 7
8 — 10 —
6 50 7 50
3 20 4 50
1 20 1 70
2 — 2 50
5 50 7 —
2 80 3 20
2 — 3 50

— 60 — 70
1 — 1 10
1 70 2 —
2 2 —

3 60 4 50
2 80 3 —
4 50 4 50
4 4 25
8 — 12 —
5 50 8 —
1 60 2 —
3 — 3 —
2 — 2 —
1 20 1 20

— 70 — 70

1 44 1 52
1 32 1 40
1 36 1 44

Schweinefleisch. . . » 1 Kg.
Kalbfleisch . 1 „
Hannnelfleisch . . . . 1 .
Schasflcisch . 1 »
Dörrfleisch . 1 »
Solperfleisch. 1 »
Schinken . 1 »
Speck, geräuchert . . . 1 „
Schweineschmalz . . . 1 „
Niercnfett. . . . . . 1 ,
Schwartcnmagen, frisch. 1 „
Schwartcnmagen,geräuchert1 „
Bratwurst . 1 «
Fleischwnrst. 1 »
Leber-u. Blutwurst, frisch 1 „
Leber- u. Blutwurst, geräuch. 1 „

7. Getreide, Mehl und
Brod re.

») Großhandelspreise.
Weizen . 100 Kg.
Roggen . 100 „
Gerste . 100 „
Erbsen zum Kochen . . 100 „
Speisebohncn . . . . 100 „
Linien . 100 „
Weizenmehl: Ro. 0 . . 100 ,

Ro. I . . 100 ..
Ro. II . . 100 .

Roggcnmehl: No. 0 . . 100 „
No. I . . 100 .

b) Ladenpreise:
Erbsen zum Kochen. .
Speisebohuen. . . .
Linsen.
Weizenmehl zur Speise¬

bereitung .
Roggenmehl zur Speise-

bcreitung.
Gerstengranpe. . . .
Gerstengrütze. . . .
Buchweizengrütze. . .
Hafergrütze.
Haserflocken.
Java-Reis, mittl. . . .
Java-Kaffee, mittl., roh
Java-Kaffee, mittl., gelb.

gebr.
Spcisesalz. . . . . .
Schwarzbrod: Langbrod

Rundbrod

Kg.

i:
i „
i »
i
i *
i ..
i „

i „
i ..

0,5 „
1 Laib

0,5 Kg.
1 Laib

November 1904.

Wcißbrod: 1 Wasserweck1 Milchbrod
Städtisches Accisc-Amt

Bekanntmachung.
Der 8 4 Absatz1 des für die Benutzung der

Dampfwasenmeistcrei der Stadt und des Landkreises
Wiesbaden erlassenen Tarifcs vom 17. April 1903
wird wie folgt ergänzt:

„Für jeden dem Abdecker zur Beseitigung über¬
gebene»Kadaver von Hunden unter 50 ein Schultcr-
döhe ist in Zukunft eine Vergütung von 2 Mark
statt4 Mark zu entrichten." 4

Wiesbaden, de» 4. November 1901.
Verwaltnngsko»>misston

für die Damvfwascnmeisterei der Stadt
und des Landkreises Wiesbaden.

In Vollmacht: Wolff.
Wird veröffentlicht.

_ Der Magistrat.
Verdingung.

Die Lieferung der flußciscrnen Träger
(15,300 kg) für den Um- und Erweiterungs¬
bau der Gewerbeschule an der Hermannstraße
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibungver¬
dungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormirtagsdienststunden im Stadt.
Verwaltungsgebäude Ftiedrichstraße 15. Zimmer
No. 9, eingefeheu, die Angebotsnnterlagcn, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 25 Vf.,
und zwar bis einschl. Freitag, den 2. Dezember,
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 125"
versehene Angebote sind spätestens dis

Sonnabend, den 3. Dezember 1904,
vormittags 12 Uhr,

hierher cinzurcichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden'Anbieter.
Nur die mit dem voracschricbencn und aus¬

gefüllten Verdinoungsformular cingercichtcn Ange¬
bote werden berücksichtigt. 1

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 26. November 1904.

Stadtbauamt»Abteilung für Hochbau.
Verdingung.

Die Arbeiten zur Herstellung einer ca.
57,00 lsd. m langen Zementrohrkanalstrecke des
Profiles 30 20 om in der Martinstraße, südlich der
Lessingstraße, sollen im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

AngebotsformuIarc.VerdingnngSnnterlagenilnd
Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststunden im Ralhause, Zimmer No. 57, eingc-
sehen, die Verdingungsunterlagen, ausschließlich
Zeichnungen, auch von dort gegen Barzahlung
oder bcsteUgcldfreic Einsendung von 50 Pf. bezogen
werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 6. Dezember 1994,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeichriebene» und a»S-

gesüllten Verdingungsforinnlar eingereichteu An¬
gebote werden berücksichtigt. 1

ZuichlagSfrist: 2 Wochen.
Wiesbaden, den 23. November 1904.

Stadtbauamt,
Abteilnng für Kanalisationswesen.

Verdingung.
Die Lieferung von 2900 ci>m erstklassigen

Melaphhr-Pflastersteinen für die Banver-
wallung der Stadl Wiesbaden soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebotssormulareu. Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststundcn im
Rathaufc, Zimmer No. 53, eingesehen, auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreic Ein¬
sendung von 1 Mark und zwar bis zum letzten
Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Mclaphyr"
versebene Angebote sind spätestens bis

Donnerstag, den 8. Dezember 1904,
vormittags 12 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinende» Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aiisgc-

süllten Verdiiigungssorniulareingereichten Angebote
und nur solche auf Melaphyr werde» berücksichtigt.

ZnschlagSfrist: 5 Wochen. 2
Wiesbaden, den 21. November 1904.

Stadtbauamt, Abteilnng für Straßenbau.

Bekanntmachung.
Kürzlich erschien eine neue Auflage der von

dem Deutschen Verein von Gas- und Waffer-
sachmänner» heransgegebenen Broschüre:

„Kein Haus ohne Gas l"
Der Text ist gegen früher vielfach verändert

und erweitert und trägt in jeder Hinsicht dem
heutigen Stand der Technik Rechmmg.

Interessenten können1 Exemplar zum Preise
von 10 Ps. aus Zimmer 3 des Verwaltungs-
gebändes, Marklstraße 16, soivie am Schalter der
KoksverkansSstelle, Friedrichstraße9, erhalten,
tvoranf ergebenst aufmerksam geniacht wird. 9

Wiesbaden, de» 17. Oktober 1904.
Der Direktor

der städt. Wasser-, Gas- u. Elektr.-Werke.

Nassauische Landesbibliotliek.
Verzeichnis der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 28. Novbr. 1904 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind u. dort vorausbestellt werden können.

Wegener, Joh., Die Zainer in ülm . Ein
Beitrag zur Geschichte des Buchdrucks im
XV.Jahrhundert . Strafsburg 1904. Universitäts¬
bibliothek, Amsterdamsehe. Feiten en cyferg.
Amsterdam 1902. Geschenkt von der Universi¬
täts-Bibliothek zu Amsterdam. Schenkungs¬
urkunde, Die Constantinscho. Von H. Brunner
und K. Zeumer. Berlin 1888. Bleck, Fried.,
Einleitung in das alte Testament. Aufl. 5, be¬
sorgt von J . Wellhausen. Berlin 1886. Geschenkt
von Frau Ph. Abegg. Riegl, Aloys, Stillragen.
Grundlegungen zu einer Geschichte der Orna¬
mentik. Berlin 1893. Block, J . C., Das Kupfer-
stichvverk des Wilhelm Hondius. Mit alphabet.
und chronol. Register etc. Danzig 1891. Ge¬
schenkt von Frau Phil. Abegg. Schulz, Alwin,
Schlesiens Kunstleben im 15.—18. Jahrhundert.
Breslau 1872. Pauli, Gust., Hans Lebold Beham.
Ein kritisches Verzeichnis seiner Kupferstiche etc.
Stralsburg 1901. Eckert , Herrn., Der moderne
Arbeitsnachweis. Seine Entwicklung, sein gegen¬
wärtiger Stand etc. Leipzig 1902. Heymann,
H. G., Die gemischten Werke im deutschen
Grofseisenbetriebe. Zur Frage der Konzentration
der Industrie. Stuttgart 1904. Schriften d ■»

Vereins für Sozialpolitik. Bd. 49—51, 77, 104,
113. Leipzig 1892—1901. Saling, Börsenpapiere.
Teil 1. Aust. 9. Leipzig 1903. Hübner, Otto,
Geographisch-statistische Tabellen. Jahrgang
1884—1900. Geschenkt von Frau Phil. Abegg.
Kolb, Alfr., Als Arbeiter in Amerika. Berlin
1904. Lewy, H., Altes Stadtrecht v. Gortyn auf
Kreta. Berlin 1885. Puchta , G. F., Geschichte
des Rechts bei dem römischen Volk. Bd. 1—3.
Aufl. 7. Leipzig 1871 und 1872. Geschenkt von
Frau Phil. Abegg. Jacusiel, Curt, Die grund¬
legenden Entscheidungen des deutschen Reichs¬
gerichts im Strafprozeß. Berlin 1893. Beseler,
U., System des gemeinen deutschen Privatrechts.
A. 3. Band 1 und 2. Berlin 1873. Geschenkt
von Frau Phil. Abegg. Hozier, H. M„ Der
britische Feldzug nach Abessinien, Berlin 1870.
Hüller, Herrn,, Der Krieg des Jahres 1791. Bd. 1.
Gotha 1904. Gervinus, Historische Schriften.
Wien 1871. Geschenkt von Frau Phil. Abegg.
Meyer. Ed.. Geschichte des Königreichs Pontes.
Leipzig 1879. Petersen, E„ Trojans dakische
Kriege. Teil 1 und 2. 1899 und 1903. Joseph
und Fellner , Die Münzen von Frankfurt s. M.
Mit einem Supplement und einem Band Ab¬
bildungen. Frankfurt a. M. 1896—1903. Du
Moulin-Eckart , Graf, Deutschland und Rom. Ein
historischer Rückblick. München 1904. Keiler,
H. F., Geschichte d. Grafen von Helfenstein.
Ulm 1840. Weinreich, Caspar, Danziger Chronik.
Ein Beitrag zur Geschichte Danzigs etc. Herausg.
von Hirsch und Vossberg. Berlin 1855. Fries,
Lorenz, Ge chiehte des Bauernkrieges in Ost¬
franken. Herausg. v. A.Schäffler u. Th.Henner.
Bd. 1 und 2 Würzburg 1883. Poellnitz, P . v.,
Römische Rheinbrücke bei Mainz. Mainz 1884.
Schlögl, Fried., Wienerisches. Kleine Kultur-
bilder aus dem Volksleben der alten Kaiserstadt
an der Donau, Wien und Teschen 1883. Ter
Gouw, J .. Ämstelodainiana. Deel 1 u.2. Druk 3.
Amsterdam 1877. Odhner, C. T., Die Politik
Schwedens im westfälischen Friedenskongrefs.
Go ha 1877. Saxo Grammaticus, Die ;;rsten
neun Bücher der dänischen Geschichte. Ubers,
u. erläutert v. II. Jantzen. Berlin 1900. Hammer,
Jos. v., Des osmanischen Reichs Staatsverfassung
und Staatsverwaltung. Teil 1 u.2. Wien 1815.
Geschenkt von Frau Phil. Abegg. Busch Wilh.,
Drei Jahre englischer Vermittlungspolitik 1518
his 1521. Bonn 1884. Redlich, Paul , Kardinal
Albrecht von Brandenburg und das Neue Stift
zu Halle. Mainz 1900. Konewka, P., Zerstreute
Blätter. München 1873. Liman, Paul . Der
Kaiser, ein Charakterbild Wilhelms II . Berlin
19 4. Königsberger, Leo, Carl Gustav Jacobi.
Leipzig 1904. Thoma, Albrecht, Bernhard von
Weimar. Ein Lebensbild zu seinem 300. Geburts¬
tage. Weimar 1904. Sorgenfrov, Th.. Hermann
Haessel, ein deutscher Buchhändler. Reisebriefe
und Lebensabrisse. Leipzig 1904. Weingartner,
Felix, Karl Spitteier. München 1904. Geschenkt
von Prof. Dr. Liesegang. Xenophon, Memora¬
bilien. Für den Schulgebrauch erklärt von
R. Kühner. Leipzig 1889. Geschenkt von Frau
Phil. Ahegg. Abel, Koptische Untersuchungen.
Berlin 18Y6. Geschenkt von Frau Phil. Abegg.
Thesaurus linguae latinae. Index librorum
scriptorum inscriptionum etc. Lipsia 1904.
Graevenitz, G. v., Goethe, unser Reisebegleiter
in Italien. Berlin 1904. Goethe, Werke (Sophien¬
ausgabe). Abt. 1, Bd. 34, Teil 2 und Abt. 4,
Bd.29. Weimar 1904. Holder, Aug., Geschichte
der schwäbischen Dialektrichtung. Heilbronn

1896. Lessing, G. E., Gesammelte Werke. Band
7—10. Leipzig 1856. Geschenkt von Frau Phil. «
Abegg. Grisebach, Der neue Tanhäuser. Berlin f-
1871. Geschenkt v. Frau Phil. Abegg. Scheur- |
lin, Georg, Musiker-Novellen. Hannover 1872. 1
Ileyse, P., Gesammelte Werke. Bd.29(Novellen). 1
Berlin 1899. Bartels, Adolf, Martin Luther, f:
Eine dramatische Trilogie. München 1903.
Geihel, Em. u. H. Leutboid, Fünf Bücher fran¬
zösischer Lyrik. Stuttgart 1862. Morf, H., Ge¬
schichte der neueren französischen Literatur.
Strafsburg 1898. Bourget, P., Sonsationsd’Italie.
Paris 1891. Simon, Max, Analytische Geometrie
der Ebene. Leipzig 1897. Ganter, H. u. F .Rudio,
Elemente der analytischen Geometrie. Aufl. 4.
Leipzig 1900. Bäder, Rheinische, Hessische, W
Lippe’sche etc. Herausg. v. W. IL Gilbert und ?
anderen. Berlin 1904. Geschenkt von Herrn |
Dr. Laquer. König, Die Krankheiten dos unteren -?
Teils des Pharynx u. Ösophagus. Stuttgart 1880.
Geschenkt von Frau Dr. Götz. Nufsbaum, J . N. I
Ritter v., Die Verletzungen des Unterleibes. *
Stuttgart 1880. Geschenkt von Frau Dr. Götz. 4
Archiv (Vircliows) für pathologische Anatomie
und Physiologie. Bd. 176. Berlin 1904. _ Jahr-buch für Kinderheilkunde. Bd. 59. Berlin 1904.
Lanced, The, Vol 1 für 1904. London 1904. * ||

Dampfer-Fahrten.
Hamburg -Amerika -Linie . F344

(Passage-Büreaud. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)
D. „Altenburg“ nach Westindien, 26. Nov.

8 Uhr 40 Min. morgens Prawle Point passiert. ;
D. „Ajjdalusia“ auf der Ausreise nach Östasien,
27. Nov. 6 Uhr nachm, von Rotterdam. D. i
„Arcadia“ aut der Ausreise nach Ostasien,
26. Nov. von Malta. D. „Armenia“ 28. Nov. in “
Hongkong. D. „Assyria“ von Baltimore kommend
28. Nov. 3 Uhr morgens Lizard passiert. , D.
„Belgravia“ nach Newyork, 27. Nov. 3 Uhr nachm.
Dover passiert. D. „Cheruskia“ 26. Nov. in St.
Thomas. D. „Hamburg“von Newyork kommend,
28. Nov. 9 Uhr vorm, von Plymouth. Ver¬
gnügungsdampfer „Meteor“ 27. Nov.6 Uhr nachm.
in Algier. D. „Nassovia“ von Calcutta kommend, ;?■
27. Nov. Perim passiert. D. „Numidia“ nach
Südbraeilien, 27. Nov. 9 Uhr abends von Cadiz.
D. „Parthia “ 25. Nov. von St. Thomas via Havre
nach Hamburg. D. „Phoenicia“ von Newyork
nach Neapel und Genua, 26. Nov. Sagres passiert.
D. „Pretoria“ 26. Nov. 10 Uhr morgens von
Newyork via Dover nach Hamburg. D. „Prinz
Eitel Friedrich“ von Mittelbrasilien kommend,
26. Nov. von Funchal. D. „Prinz Joachim“ nach
Havana und Mexico, 27. Nov. 5 Uhr 30 Min
morgens Cuxhaven passiert. D. „Prinz Sigis- j
mund“ 25. Nov. in Rio de Janeiro. D. „Prinz
Oskar“ von Genua und Neapel nach Newyork
25. Nov. St. Michaels passiert. D. „Scandia“ au
der Heimreise von Ostasien, 25. Nov. 10 Uht .
abends von Havre. D. „Schaumburg“ von West¬
indien kommend, 27.Nov. 12 Uhr nachts in Havre
D. „Sicilia“ nach dem La Pi ata, 26. Nov. 4 Uh»
nachm, von Yigo. D. „Slavonia“ auf der Heim
reise von Ostasien, 25. Nov. von Singapore nach
Penang und Colombo. D. „Spezia“ auf der Aus
reise nach Ostasien, 26. Nov. Quessant Creach {
passiert. D. „Syria“ von Neworleans kommend
27. Nov. 12 Uhr nachts in Havre. D. „Teutonia1'
nach Westindien, 26. Nov. 2 Uhr nachm, il
Antwerpen.

Druck uns Berta » der & Schellender » '!« -» Has-Buchdruckereii» Wiesbaden.
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